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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kultur, Sprache, Kirchen

Jahresrückblick 2019: Kultur, Sprache, Kirchen

2019 war hinsichtlich der Kultur-, Sprach- und Kirchenpolitik vergleichsweise ein eher
moderater Jahrgang, sowohl im Vergleich zu anderen Politikbereichen, als auch im
direkten Vergleich zu den Vorjahren. Eine APS-Zeitungsanalyse zeigt auf, dass alle drei
Politikbereiche von einem rückläufigen Trend betroffen sind, wobei sich dieser
besonders in der Medienberichterstattung zur Kirchen- und Religionspolitik am
stärksten zeigt – hier hat sich der Anteil themenspezifischer Artikel seit 2016 nahezu
halbiert. Im Jahresverlauf wurden über die drei Themenbereiche betrachtet
unterschiedliche Entwicklungen ersichtlich: Während die Sprachthemen auf nationaler
Ebene offensichtlich im Allgemeinen wenig Beachtung fanden, wurden
kirchenpolitische Themen besonders Anfangs und Ende Jahr stark diskutiert und fielen
dann dem obligaten «Sommerloch» zum Opfer. Die Kulturpolitik hingegen sah sich mit
einem regelrechten «Sommerhoch» konfrontiert, nachdem es ab März 2019 eher ruhig
geworden war. 

Das Hauptaugenmerk der Parlamentarierinnen und Parlamentarier lag 2019 hinsichtlich
der kulturpolitischen Entwicklungen mit Sicherheit auf der Revision des Schweizer
Urheberrechts. Nach rund 7-jähriger Vorarbeit und einer vom Ständerat im Frühjahr
2019 zwecks Sondierung der Lage des europäischen Urheberrechts auferlegten
Rückweisung, wurden im Sommer schliesslich die Weichen gestellt und das
Gesamtpaket im Herbst gebündelt. Da die angestrebte Revision Einfluss auf
verschiedene Bereiche hat, blieben die negativen Reaktionen indes nicht aus; deshalb
ist es auch wenig erstaunlich, dass kurz nach der Schlussabstimmung bereits das
Referendum ergriffen wurde. Ob die URG-Revision effektiv gelungen ist, wird sich Mitte
Januar 2020 zeigen, wenn die Referendumsfrist abgelaufen ist.
Die Ratifizierungen internationaler Abkommen wie des Übereinkommens über den
Schutz des Unterwasser-Kulturerbes und des Rahmenübereinkommens des Europarats
über den Wert des Kulturerbes standen hingegen ausser Diskussion. 
Ein anderer Fokus wurde im Kulturjahr 2019 wiederum auf die Kulturförderung gelegt.
Im Frühjahr wurde die Kulturbotschaft 2021–2024 in die Vernehmlassung geschickt und
bis im September zur Stellungnahme freigegeben. Der Ergebnisbericht lag Ende Jahr
zwar noch nicht vor, jedoch geben die im Verlauf des Jahres gefällten Entscheide zu
diversen Vorstössen mit Referenz auf die Kulturbotschaft (Kulturabgeltung an die Stadt
Bern, Einführung eines schweizerischen Jugendkulturgutscheins, Auswirkungen der
Urbanisierung auf die Kulturförderung, Aufgabenteilung zwischen SBFI und BAK,
Erhöhung des Kredits für die Förderung des Sprachaustausches) einen ersten Hinweis
auf mögliche Herausforderungen hinsichtlich der weiteren Beratungen . 
Auch im Bereich Heimatschutz und Denkmalpflege blieben die Institutionen nicht
untätig. So wurde eine Motion Regazzi (cvp, TI; Mo. 17.4308), die eine Anpassung der
Bewertungskriterien für die ISOS-Aufnahme verlangte, stillschweigend angenommen
und die Vernehmlassungsergebnisse zur Totalrevision des VISOS vielen mehrheitlich
positiv aus, was auf ein Inkrafttreten der revidierten Verordnung auf den 1. Januar 2020
hindeutete.
In der ausserparlamentarischen Debatte fand das Fête de Vignerons, das drei Jahre
nach seiner Aufnahme ins UNESCO Weltkulturerbe und 20 Jahre nach der letzten
Austragung neuerlich in Vevey (VD) stattfand, grosse Beachtung – leider aufgrund der
finanziellen Bruchlandung nicht nur positive. Ein wiederkehrendes Thema war 2019
auch die Raubkunst, wobei der Fokus in diesem Jahr auf den afrikanischen Kontinent
und die im Kontext der Kolonialisierung erbeuteten Schätze gerichtet wurde. Auch das
Volk der Fahrenden war 2019 insbesondere in den Kantonen ein Thema, da sich die
Frage der Durchgangsplätze nicht nur im Kanton Bern aufgetan hatte.

Im Bereich der Sprachpolitik standen in diesem Jahr die Mehrsprachigkeit und damit
zusammenhängend die Förderung des Austausches zwischen den
Sprachgemeinschaften sowie der Erhalt des Rätoromanischen im Fokus. So forderte
eine Motion Bourgeois (fdp, FR; Mo. 17.3654), dass öffentliche Ausschreibungen des
Bundes künftig in den wichtigsten Landessprachen zu erfolgen hätten, und eine Motion
Gmür-Schönenberger (cvp, LU; Mo. 18.4156), dass TV-Produktionen nicht mehr

BERICHT
DATUM: 31.12.2019
MELIKE GÖKCE
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synchronisiert, sondern sowohl Eigenproduktionen in den Landessprachen, als auch
englischsprachige Produktionen in der Originalsprache ausgestrahlt und lediglich noch
untertitelt werden sollen. 
Mit dem Begehen der 100-Jahr-Feier der Lia Rumantscha wurden indes Bestrebungen
aufgezeigt, das Rätoromanische wieder mehr aufs Parkett zu bringen und insbesondere
auch einem Publikum ausserhalb des Bergkantons ins Gedächtnis zu rufen. Nicht
zuletzt seit einem im Frühjahr erschienene Bericht des ZDA war deutlich geworden,
dass es für das Rätoromanische in der Schweiz fünf vor zwölf geschlagen hat. 

In Bezug auf kirchen- und religionspolitische Themen stand in diesem Jahr die SVP mit
ihren islamkritischen Parolen auf prominentem Parkett. Mit ihrem Vorstoss zur
Bekämpfung der Ausbreitung eines radikalen Islams war sie im Parlament zwar
gescheitert, generierte aber mit den daraus resultierenden Wahlplakaten des der SVP
nahestehenden Egerkinger-Komitees im Vorfeld der eidgenössischen Wahlen 2019 ein
grosses Medienecho. Auch die Motion Wobmann (svp, SO; Mo. 17.3583), die ein Verbot
der Verteilaktion «Lies!» zum Ziel hatte, scheiterte – nach einer rund 1.5-jährigen
Sistierung – am Ständerat. Wie eine bereits im Sommer veröffentlichte Studie aufzeigte,
nahm die SVP auch in den Kantonen eine dominante Rolle in der Religionsdebatte ein.
So war es nur wenig erstaunlich, dass die Anfangs Jahr neuerlich aufkommende Frage,
ob man als guter Christ noch die SVP wählen dürfe, wieder zu diskutieren gab; nicht
zuletzt, weil damit auch verschiedentliche Kirchenaustritte – nebst den ohnehin
zunehmenden Kirchenaustritten – von SVP-Politikerinnen und -Politikern einhergingen,
welche sich lieber dem Churer Bischof Huonder zuwenden wollten. Dieser seinerseits
wurde schliesslich nach zweijährigem Aufschub zu Pfingsten Abberufen, nutzte die Zeit
bis dahin aber für einen Rundumschlag gegen die Landeskirchen und stellte sich noch
immer quer zu den Missbrauchsvorwürfen in der Kirche.
Wie sich die Kirche zum Staat verhalten soll und in welchem Masse sich Theologen in
die politische Debatte einbringen dürfen, wurde seit Anfang Jahr im Rahmen eines von
Gerhard Pfister (cvp, ZG) neu gegründeten Think-Tanks «Kirche/Politik» erläutert.
Eine für viele eher überraschende Kunde kam im Herbst von Seiten der reformierten
Kirchen: Diese hatten sich nach langen Diskussionen für die «Ehe für alle»
ausgesprochen, wobei sie im Wissen um die konservativen Kräfte innerhalb der
Glaubensgemeinschaft die Gewissensfreiheit der Pfarrpersonen gewährleisten wollten.
Unerfreulich waren 2019 die Meldungen über die Rückkehr und rasche Zunahme des
Antisemitismus in der Schweiz.

Die 2019 im Vorfeld des angekündigten Frauenstreiks virulent diskutierte
Genderthematik fand ihren Einzug auch im Bereich der Kultur, Sprache und Kirche. So
wurden Frauen, und spezifisch ihr Schaffen und ihre Stellung in der Kunst und Kultur,
wesentlich stärker thematisiert als in den vergangenen Jahren. Auch die Diskussion um
gendergerechte Sprache wurde in diesem Jahr wieder virulenter aufgegriffen.
Besonders überraschend kam auch die Ankündigung der Kirchenfrauen, sich am
diesjährigen Frauenstreik zu beteiligen, um ein Zeichen gegen die männliche Dominanz
innerhalb der Institution zu setzen. 1

Sprachen

Ohne grosse Aussicht auf Einigung wurden die Auseinandersetzungen im Kanton
Graubünden geführt, wo sich die Verfechter des Rumantsch Grischun und dessen
Gegner seit Jahren in den Haaren liegen. Im Berichtsjahr entzündete sich die
Kontroverse vor allem an der Absicht der Lia Rumantscha (LR), mit der schon seit
längerem zur Diskussion stehenden "Quotidiana", einer rätoromanischen Tageszeitung
mit Beiträgen in den einzelnen Idiomen und einem 'Mantel' in Rumantsch Grischun,
endlich konkret vorwärtszumachen. Die Absichten der LR stiessen bei den Bündner
Zeitungsverlegern rasch auf Widerstand. Vor allem die älteste und grösste romanische
Zeitung, die in Disentis erscheinende "Gasetta Romontscha" wehrte sich vehement
dagegen, ein einheitliches romanisches Presseerzeugnis womöglich mit dem Preis der
Selbstaufgabe bezahlen zu müssen. Dass es der LR gelang, den Chefredaktor der
"Gasetta", Giusep Capaul, als Projektleiter für die neue Zeitung zu gewinnen, verhärtete
die Fronten eher noch. Capaul steht nun vor der Aufgabe, eine Trägerschaft zu bilden
sowie Personal und Finanzen zu beschaffen. Bei Letzterem hofft die LR aufs EDI,
welches allerdings hatte durchblicken lassen, dass eine abschliessende Beurteilung erst
nach Vorliegen eines spruchreifen Konzepts möglich sei. Die Kantonsregierung zeigte
sich hingegen skeptisch und wies auf das Fehlen gesetzlicher Grundlagen für die
Erteilung ständiger Subventionen hin. Im Bündner Parlament verlangte der SVP-Grossrat
Jon Morell Ende Jahr in einer Interpellation, der Bündner Souverän solle mit einer

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 30.12.1990
MARIANNE BENTELI
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Konsultativabstimmung zur romanischen Tageszeitung und zum Rumantsch Grischun
Stellung nehmen können. 
. 2

Aus rechtlichen Gründen und um den Sprachfrieden nicht zu gefährden, will die
Bündner Regierung keine Konsultativabstimmung für oder gegen das Rumantsch
grischun oder die "Quotidiana" durchführen, wie dies ein im Vorjahr eingereichter
parlamentarischer Vorstoss gefordert hatte. Um aber den Volkswillen zu diesen beiden
heiklen Themen zu erkunden, erachtet die Kantonsregierung die Durchführung einer
nach wissenschaftlichen Methoden angelegten Meinungsumfrage als sinnvoll. Die
Bündner Exekutive verhehlte allerdings nicht, dass sie dem Projekt einer romanischen
Tageszeitung nach wie vor skeptisch gegenübersteht, umso mehr als die Bündner
Zeitungsverleger sich nach einer Denkpause erneut vehement gegen eine
Zusammenarbeit mit der Lia Rumantscha aussprachen. 3

KANTONALE POLITIK
DATUM: 01.03.1991
MARIANNE BENTELI

In der letzten Zeit habe sich eine spürbar wachsende Gleichgültigkeit gegenüber der in
der Schweizer Geschichte und Kultur verankerten Viersprachigkeit unseres Landes
abgezeichnet, hielt der Bundesrat in seiner – gleichentags in allen vier Landessprachen
publizierten – Botschaft zur Revision des Sprachenartikels in der Bundesverfassung
(Art. 116 BV) fest, wobei die sprachlichen Minderheiten besonders betroffen seien.
Deshalb soll der Bund inskünftig die Kantone bei ihren Bemühungen zur Erhaltung und
Förderung der Landessprachen vermehrt unterstützen und in seinem eigenen
Zuständigkeitsbereich für eine Verbesserung der zwischensprachlichen Verständigung
sorgen. 

Mit der Sprachenfreiheit soll ein besonders wichtiges, persönlichkeitsnahes Grundrecht
explizit in die Verfassung Eingang finden. Gleichzeitig wird der Grundsatz der
Viersprachigkeit der Schweiz verankert. Amtssprachen des Bundes bleiben weiterhin
das Deutsche, das Französische und das Italienische. Im Verkehr zwischen dem Bund
und rätoromanischen Bürgerinnen und Bürgern sowie Institutionen soll jedoch auch
das Rätoromanische als Amtssprache gelten. 

Der revidierte Verfassungsartikel führt ein differenziertes Territorialitätsprinzip ein.
Der Sprachgebietsgrundsatz soll nicht für alle Kantone und Sprachsituationen die
gleiche Bedeutung haben; vielmehr soll auf die Bedrohung einer Sprache abgestellt
werden: Je stärker eine Sprache gefährdet erscheint, desto grösser sei das öffentliche
Interesse an Massnahmen zu ihrer Erhaltung und desto eher rechtfertigten sich
Eingriffe in die Sprachenfreiheit, meinte die Landesregierung. Die Kantone sollen
deshalb verpflichtet werden, unter Umständen sogar einschneidende Massnahmen zu
treffen, um sicherzustellen, dass sich die bedrängten Sprachen in jenen Gebieten
halten können, in denen sie heute gesprochen oder geschrieben werden. 

Damit die Verständigungsfähigkeit und -bereitschaft zwischen den
Sprachgemeinschaften erhalten bleiben und sich weiterentwickeln können, sollen in
allen Landesteilen neben der Erhaltung und Förderung der jeweiligen Gebietssprache
auch die anderen Landessprachen gepflegt werden. Damit sei, schrieb der Bundesrat,
vor allem der Fremdsprachenunterricht in den kantonalen Bildungssystemen – vom
Vorschulunterricht bis zur Erwachsenenbildung – angesprochen. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.03.1991
MARIANNE BENTELI

Nach dem Ständerat genehmigte auch der Nationalrat diskussionslos und einstimmig
einen Teuerungsausgleich von 25% auf den Bundesbeiträgen zur Förderung der Kultur
und Sprache der Kantone Graubünden und Tessin. Die Erhöhung der Subvention
wurde als Überbrückungsmassnahme verstanden, bis der revidierte Sprachenartikel
eine gezieltere und verstärkte Förderung ermöglichen wird. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.03.1991
MARIANNE BENTELI
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Zum drittenmal nach 1985 und 1988 fand die "Scuntrada rumantscha", die Woche der
Begegnung von und mit den Rätoromanen statt. Das Programm unter der Leitung der
Lia Rumantscha, dem Dachverband der Romanen, beleuchtete in Vorträgen,
Podiumsdiskussionen und kulturellen Darbietungen sowie verschiedensten Kursen
aktuelle Probleme der Rätoromanen. Die "Scuntrada 91" stand unter dem Motto
"Begegnung auch mit andern"; Sprachpolitik aus gesamtheitlicher und internationaler
Sicht war denn auch einer der Schwerpunkte der Begegnungs- und Arbeitswoche, aber
auch das Verhältnis zwischen der nicht selten ausserhalb des Sprachgebiets lebenden
"Elite" und dem daheimgebliebenen "Fussvolk". Hier stand einmal mehr das Problem
des "Rumantsch grischun" zur Diskussion, einer den rätoromanischen Dialekten
aufgesetzten Einheitssprache, deren Ausarbeitung und Verbreitung in erster Linie von
— meist im Unterland lebenden — jüngeren Intellektuellen getragen wird. 

Mit den Besonderheiten der Schaffung einer Kunstsprache hatte sich zudem bereits im
April in Parpan und Chur ein internationales Kolloquium über Standardisierung von
Sprachen befasst. 6

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 11.08.1991
MARIANNE BENTELI

Die vorberatende Kommission des Ständerates sprach sich gegen einen
Rückweisungsantrag und für Eintreten auf den neuen Sprachenartikel aus. Sie begrüsste
eine Revision des Verfassungsartikels als Basis für eine neue Sprachenpolitik und gab
ihrer Hoffnung Ausdruck, dass damit das Bewusstsein, dass die Mehrsprachigkeit eine
Stärke der Schweiz darstelle, erneuert werde. In den Diskussionen wurde aber auch die
Befürchtung laut, dass mit der Verfassungsrevision mehr Probleme aufgeworfen als
gelöst würden. Strittigster Punkt war und bleibt das Territorialitätsprinzip. Dessen
verfassungsmässige Verankerung scheint vor allem den Vertretern der welschen
Kantone unerlässlich, da sie mit allen Mitteln einer weiteren Germanisierung der
gemischtsprachigen Gebiete entgegenwirken möchten. Stimmen aus der
Deutschschweiz – aber auch aus dem Tessin – wenden dagegen ein, eine allzu starre
Handhabung des Territorialitätsprinzips könnte den Sprachfrieden eher gefährden.
Einig war sich die Kommission darin, dass die Zuständigkeit für den sprachlichen
Bereich in erster Linie bei den Kantonen liegen muss. So soll zum Beispiel der Kanton
Graubünden darüber entscheiden, welches Rätoromanisch – das "Rumantsch grischun"
oder eines der historisch gewachsenen Idiome – offizielle Amtssprache wird. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.10.1991
MARIANNE BENTELI

Der Kanton Bern reichte eine Standesinitiative ein, welche die Bundesbehörden
auffordert, den mehrsprachigen Kantonen für die besonderen Leistungen zur
Erhaltung und Förderung ihrer Sprachenvielfalt eine Unterstützung des Bundes zu
gewähren. 

Vgl. Standesinitiative Freiburg 1990. 8

STANDESINITIATIVE
DATUM: 06.11.1991
MARIANNE BENTELI

Mit einer Petition wollen Exponenten der Surselva die weitere Entwicklung und den
Gebrauch des Rumantsch grischun stoppen. Die rund 60 Erstunterzeichner forderten
Bundespräsident Cotti als Vorsteher des EDI auf, die in rätoromanischer Sprache
verfassten Veröffentlichungen des Bundes nicht mehr auf Rumantsch grischun zu
verbreiten. Sie gaben ihrer Auffassung Ausdruck, ohne minimste rechtliche Basis und
gegen die Menschenrechte werde hier in Unkenntnis des Willens der Mehrheit der
Rätoromanen eine Sprache entwickelt, welche die Substanz der in Jahrhunderten
entwickelten und gewachsenen Idiome schmälere und den Niedergang des
Rätoromanischen vorantreibe. Die Petition wurde anfangs Januar 1992 mit über 2600
Unterschriften eingereicht. In seiner Botschaft zum revidierten Sprachenartikel hat sich
der Bundesrat dagegen klar für die Verwendung des Rumantsch grischun
ausgesprochen. Zudem beschloss die Lia Rumantscha, weiterhin überzeugt am
Rumantsch grischun und am Projekt einer in der Einheitssprache verfassten
Tageszeitung ("Quotidiana") festzuhalten; in einer nahezu einstimmig verabschiedeten
Resolution wurde der Bundesrat aufgefordert, mit den Übersetzungen ins Rumantsch
grischun wie bisher weiterzufahren. 

Zu den neu ins Rumantsch Grischun übersetzten offiziellen Texten gehört nun auch das
Schweizerische Zivilgesetzbuch (ZGB). 9

PETITION / EINGABE / BESCHWERDE
DATUM: 30.12.1991
MARIANNE BENTELI
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Gegen das vor allem von der Lia Rumantscha, dem Dachorgan der Rätoromanen,
propagierte Rumantsch grischun regte sich weiterhin heftiger Widerstand. Anfangs
Jahr reichte ein Komitee aus dem Bündner Oberland eine mit knapp 3000
Unterschriften versehene Petition gegen die Verwendung der Einheitssprache auf
Bundesebene ein. Der Entscheid darüber, welches romanische Idiom als offiziell gelten
solle, sei eine kantonale Angelegenheit Graubündens und falle nur der
romanischsprechenden Bevölkerung zu, hiess es in der an Bundesrat Cotti gerichteten
Bittschrift. Nach Auffassung der Petenten entspricht eine konsequente Förderung des
Rumantsch grischun in keiner Weise dem Willen der romanischen Mehrheit. 

Vehemente Gegner des Rumantsch grischun erwogen sogar, beim Europäischen
Gerichtshof in Strassburg eine Klage wegen Verletzung der Menschenrechte
einzureichen. Die Lia rumantscha beschloss hingegen, das Rumantsch grischun in den
kommenden drei Jahren wie bisher anzuwenden. 10

PETITION / EINGABE / BESCHWERDE
DATUM: 09.01.1992
MARIANNE BENTELI

In den letzten Jahren hatte sich die Kontroverse um das Rumantsch grischun in erster
Linie am Vorhaben entzündet, eine primär in der Standardsprache verfasste
romanische Tageszeitung zu lancieren. Am 1. Mai erschien die "Quotidiana" als
Informationsnummer in einer Auflage von 25'000 Exemplaren erstmals an den Kiosken.
Gleichzeitig übergab die Lia Rumantscha das Projekt dem Initiativverein Pro Svizra
Rumantscha. 11

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 01.05.1992
MARIANNE BENTELI

Die kleine Kammer, welche den revidierten Sprachenartikel (Art. 116 BV) als Erstrat
behandelte, trug den Befürchtungen der Romands — vor allem auf Druck von Ständerat
Cavadini (lp, NE) — dennoch weitgehend Rechnung. Der Passus, der gemäss
bundesrätlichem Vorschlag die individuelle Sprachenfreiheit garantiert hätte, wurde,
entgegen einem Minderheitsantrag Onken (sp, TG), ersatzlos gestrichen, das strikte
Territorialitätsprinzip für die Amts- und Schulsprachen also gestärkt. Die Kompetenz
zur Erhaltung und Förderung der Landessprachen wurde ganz den Kantonen übertragen
und nicht mehr gleichberechtigt dem Bund und den Kantonen, wie dies der Bundesrat
vorgeschlagen hatte. Der Bund soll hier lediglich subsidiär wirken sowie die
Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften unterstützen. Unbestritten war, das
Romanische zur halbamtlichen Sprache zu erheben. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.10.1992
MARIANNE BENTELI

Weil der revidierte Sprachenartikel im Parlament im Berichtsjahr nicht abschliessend
behandelt wurde, unterschrieb die Schweiz die Charta der Regional- und
Minderheitssprachen des Europarates vorderhand nicht. Mit Frankreich und
Grossbritannien, welche sich mit ihren Minderheitssprachen Baskisch, Bretonisch,
Korsisch bzw. Walisisch schwer tun, befand sich die Schweiz damit in prominenter
Gesellschaft. 13

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 06.11.1992
MARIANNE BENTELI

In Bern konnte Ende November nach längerem finanzierungsbedingtem Tauziehen die
Gründung der "Maison latine" bekanntgegeben werden. Diese neue Begegnungsstätte
zwischen deutscher und lateinischer Kultur wird getragen von einer Stiftung mit der
Burgergemeinde Bern als Initiatorin, sowie von der Einwohnergemeinde Bern, den
Kantonen Aargau, Freiburg, Graubünden, Solothurn, Tessin, Waadt und Wallis sowie den
Organisationen Helvetia Latina, Pro Grigioni Italiani, Lia Rumantscha, Pro Ticino, Neue
Helvetische Gesellschaft, Anciens Helvétiens Vaudois und der Vereinigung der Kader
des Bundes als Mitstifter. 14

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 27.11.1992
MARIANNE BENTELI

In den vergangenen zehn Jahren haben sich die Sprachgrenzen in der Schweiz kaum
verschoben, mit Ausnahme Graubündens, wo das Rätoromanische weiterhin an Boden
verloren hat. Dies ging aus den vom Bundesamt für Statistik (BFS) veröffentlichten
Ergebnissen der Volkszählung 1990 zur Sprachenverteilung hervor. In acht Bündner
Gemeinden hat sich in dieser Zeitspanne die Sprachmehrheit zugunsten des Deutschen
verändert. In den Gemeinden mit weiterhin rätoromanischer Sprachmehrheit nahm
diese um durchschnittlich zehn Prozentpunkte ab. Nur gerade in einer Gemeinde
(Alvaschein im Bezirk Albula) wechselte die Mehrheit vom Deutschen zum
Rätoromanischen. Die Angst gewisser Romands vor einer "germanisation rampante"
konnte hingegen nicht bestätigt werden: Im Grenzkanton Freiburg änderte die

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 28.11.1992
MARIANNE BENTELI
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Sprachmehrheit nur in zwei Gemeinden, einmal zugunsten des Deutschen, einmal
zugunsten des Französischen. 

Der Behauptung eines alemannischen Sprachimperialismus widersprachen auch
mehrere wissenschaftliche Arbeiten über das Sprachverhalten in den Grenzgebieten. 15

Mit der Revision des Sprachenartikels soll das Rätoromanische in einem gewissen
Umfang auch zur Amtssprache des Bundes erhoben werden. Voraussetzung dafür ist
allerdings, dass sich die Rätoromanen innert nützlicher Frist auf eine einheitliche
Schriftsprache einigen können. Mit dem Publikationsgesetz von 1987 war die
Möglichkeit geschaffen worden, Bundeserlasse von besonderer Tragweite auch ins
Romanische zu übersetzen. Aus praktischen Uberlegungen wählte der Bund dafür die
vor zehn Jahren geschaffene Einheitssprache Rumantsch grischun, welche auf den fünf
traditionellen Idiomen (Sursilvan, Sutsilvan, Surmiran, Putèr und Vallader) aufbaut. 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.12.1992
MARIANNE BENTELI

Obgleich der Bundesrat zu Petitionen grundsätzlich nicht Stellung nimmt, wollte Cotti
doch aus sprach- und staatspolitischen Überlegungen heraus ein Zeichen setzen. Ganz
im Sinn der den revidierten Sprachenartikel der Bundesverfassung vorberatenden
Ständeratskommission, welche die Sprachhoheit eindeutig den Kantonen belassen
wollte, fragte der Vorsteher des EDI im Lauf des Sommers in Chur an, welches
Romanisch die Bündner Regierung als die künftige schweizerische Halbamtssprache
zu bezeichnen gedenke.

Für eine befriedigende Antwort musste die Bündner Regierung den Bundesrat
allerdings auf Ende 1993 vertrösten. Bis dahin sollen die Ergebnisse einer
wissenschaftlich begleiteten Umfrage unter den im Kanton lebenden Rätoromanen
vorliegen, die ermitteln soll, ob das Rumantsch grischun – oder allenfalls ein
gewachsenes rätoromanisches Idiom – genügend Akzeptanz geniesst, um als
einheitliche Schriftsprache sowohl auf kantonaler wie auf eidgenössischer Ebene
eingeführt zu werden. Als offizielle Verwaltungssprachen gelten heute im Kanton
Graubünden die beiden Schriftidiome Ladin (in der Praxis Vallader) und Sursilvan. Einen
endgültigen Entscheid zugunsten von Rumantsch grischun müssten die Bündner
Bürgerinnen und Bürger an der Urne treffen. 

In seiner Botschaft zum revidierten Sprachenartikel hatte sich der Bundesrat noch
ziemlich deutlich für Rumantsch grischun ausgesprochen. 17

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 30.12.1992
MARIANNE BENTELI

Anlässlich der Volkszählung von 1990 bezeichneten landesweit nur noch knapp 40'000
Schweizerinnen und Schweizer Rätoromanisch als ihre Hauptsprache. Zehn Jahre
zuvor waren es noch rund 50'000 Personen gewesen. In Graubünden selber sank ihr
Anteil von 21,9 auf 17,1%. Neben den Verlusten in der übrigen Schweiz erlitt das
Rätoromanische vor allem in den Gemeinden um Chur sowie in den Bündner
Tourismusorten mit grossem Bevölkerungswachstum empfindliche Rückschläge. Dieser
statistische Rückgang des Rätoromanischen war allerdings auch darauf zurückzuführen,
dass 1990 nicht mehr wie in früheren Volkszählungen nach der Muttersprache, sondern
nach der am häufigsten verwendeten Sprache gefragt wurde. 

Da aufgrund der unterschiedlichen Datenerhebung gegenüber der Volkszählung von
1980 gewisse Unsicherheiten auftauchten, gab das Bundesamt für Statistik eine
vertiefende linguistische Studie in Auftrag. 18

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 21.06.1993
MARIANNE BENTELI

Das Bundesgericht wird im Streit zwischen Territorialitätsprinzip und Schulhoheit
nicht entscheiden. Es weigerte sich, auf eine Beschwerde einzutreten, welche den
Entscheid des Freiburger Staatsrates (Exekutive) angefochten hatte, den
deutschsprachigen Kindern der (französischsprachigen) Freiburger Vorortsgemeinde
Marly den Transport in eine deutschsprachige Schule in Freiburg zu bezahlen. Die
Lausanner Richter vertraten die Auffassung, der heute in Art. 116 festgehaltene
Grundsatz der Territorialität der Sprachen sei zwar ein Verfassungsprinzip, doch lasse
sich dadurch kein Verfassungsrecht ableiten, weshalb eine Verletzung des
Territorialitätsprinzips nicht mit einer staatsrechtlichen Beschwerde gerügt werden
könne, es sei denn, es werde zusätzlich eine Verletzung der Sprachenfreiheit geltend

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 05.07.1993
MARIANNE BENTELI
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gemacht, was hier nicht der Fall sei, da die französischsprachigen Kinder der Gemeinde
durch das Entgegenkommen an ihre deutschsprachigen Altersgenossen nicht gehindert
worden seien, den Unterricht in ihrer Muttersprache zu besuchen. 

Im Fall der Beschwerde einer grossen Versicherungsgesellschaft gegen das Baugesetz
von Disentis/Mustér, welches Reklameinschriften nur in romanischer Sprache zulässt,
entschied das Bundesgericht hingegen klar im Sinn des Territorialitätsprinzips. 19

In der vorberatenden Kommission des Nationalrates und dann auch im Plenum brach
bei der Behandlung des zu revidierenden Sprachenartikels in der Bundesverfassung die
Kontroverse zwischen jenen, welche die Sprachenfreiheit – und damit eine lebendige
Weiterentwicklung der Sprachensituation – in der Verfassung festschreiben wollen, und
jenen, die ohne verfassungsrechtliche Verankerung des Territorialitätsprinzips das
sprachliche Gleichgewicht unter den Landessprachen und damit den Sprachenfrieden
gefährdet sehen, erneut und recht heftig aus. Die grosse Kammer stimmte schliesslich
im Einverständnis mit dem Bundesrat einer von einer Arbeitsgruppe der Kommission
ausgearbeiteten Kompromissvariante zu, welche weder die Sprachenfreiheit noch das
Territorialitätsprinzip erwähnt, dem Bund aber – entgegen der restriktiven Haltung des
Ständerates – wieder die Kompetenz erteilt, zusammen mit den Kantonen die
Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften zu fördern und besondere
Massnahmen zum Schutze bedrohter Landessprachen zu treffen. Unbestritten war –
wie zuvor schon im Ständerat – dass das Rätoromanische in den Rang einer
Teilamtssprache erhoben werden soll. 20

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.09.1993
MARIANNE BENTELI

Gegen den Widerstand des Zürcher SD-Vertreters Steffen stimmte der Nationalrat
einem Postulat seiner Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur zu, welches den
Bundesrat ersucht, dem Parlament innert nützlicher Frist die Europäische Charta der
Regional- und Minderheitensprachen zur Ratifikation zu unterbreiten. Die Schweiz,
welche das Abkommen im Oktober in Wien unterzeichnete, erfüllt, ja übertrifft die von
der Charta minimal geforderten Schutz- und Förderungsbestimmungen bereits heute. 

In einer Vernehmlassung sondierte der Bundesrat die Haltung der Kantone in dieser
Frage. 21

POSTULAT
DATUM: 30.11.1993
MARIANNE BENTELI

Um dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten, verlangte die mit der Vorberatung des
Sprachenartikels betraute nationalrätliche Kommission für Wissenschaft, Bildung und
Kultur in einer als Postulat überwiesenen Motion, dass das Bundesgesetz über die
Sprachförderung in den Kantonen Graubünden und Tessin unverzüglich in dem Sinn zu
revidieren sei, dass zur Stärkung der bedrohten rätoromanischen Sprache erheblich
höhere Mittel bereitzustellen sind. Dies nahm die Lia Rumantscha, das Dachorgan der
Romanen, zum Anlass, einen acht Punkte umfassenden dringlichen Massnahmenkatalog
zu verfassen, welcher von der Bündner Regierung ans EDI weitergeleitet wurde.
Angeregt wurde unter anderem eine Stärkung der Schulen in Gemeinden mit vielen
fremdsprachigen, d.h. nichtromanischen Schülerinnen und Schülern, die Schaffung
eines Institutes für rätoromanische Linguistik und die Realisierung einer
rätoromanischen Tageszeitung. Der Bundesrat anerkannte die Dringlichkeit von
Massnahmen, vermisste in diesem Forderungskatalog aber den Grundsatz der
Subsidiarität, weshalb er entsprechende Verhandlungen mit der Bündner Regierung
aufnahm. 22

POSTULAT
DATUM: 30.11.1993
MARIANNE BENTELI

Die Auswertung der Daten der Volkszählung 1990 zeigte, dass im Zeitraum 1980-1990
mit Ausnahme des Französischen alle Landessprachen an Gewicht verloren haben.
Besonders krass ist die Situation beim Rätoromanischen, dessen Anteil von 0,8 auf
0,6% zurückging. Auch das Italienische hat an Einfluss eingebüsst: Mit einem Anteil von
8,9% wurden die Nichtlandessprachen erstmals häufiger als Hauptsprache angegeben
als das Italienische (7,6%). Unter den Nichtlandessprachen dominierten die slawischen
Sprachen, insbesondere Serbokroatisch, gefolgt von Spanisch, Portugiesisch, Türkisch
und Englisch. In der Volkszählung 1990 wurde neu auch nach der Sprachfertigkeit
gefragt. Zwei von drei Deutschsprachigen gaben an, im Alltag nur deutsch zu sprechen,
und zwar vorwiegend Dialekt. Anders bei den Romands, Tessinern und Rätoromanen:
Rund 67% der Welschen bezeichneten sich als mehrsprachig, bei den Tessinern waren

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 30.12.1993
MARIANNE BENTELI
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es 72% und bei den Rätoromanen 80%. 23

Der Kanton Graubünden stellte ein Bündel von dringlichen Massnahmen vor, welche
eine weitere Marginalisierung des Rätoromanischen verhindern sollen. Die Kosten des
Gesamtpakets wurden von der Kantonsregierung auf 2,4 Mio Fr. jährlich geschätzt. Mit
1,8 Mio Fr. bildet dabei die geplante Tageszeitung in der Standardsprache "Rumantsch
grischun" den finanziell gewichtigsten Brocken. Weitere Schwerpunkte betreffen die
Bereiche Schule und Bildung sowie die Schaffung der Stelle eines kantonalen
Sprachbeauftragten. Nach Ansicht der Bündner Regierung soll der Bund zu fünf
Sechsteln und der Kanton zu einem Sechstel für die anfallenden Kosten aufkommen.
Die Kantonsregierung orientierte zudem über ein Pilotprojekt, welches die Region
Unterengadin-Müstair dem Territorialitätsprinzip unterstellen möchte. Damit würde -
unabhängig vom Grad der deutschschweizerischen Zuwanderung - in allen Gemeinden
der Region Rätoromanisch zur alleinigen Amts-, Schul- und Verkehrssprache erklärt. 24

KANTONALE POLITIK
DATUM: 29.03.1994
MARIANNE BENTELI

Unter dem Eindruck der Volksabstimmung zum Kulturförderungsartikel, welche einmal
mehr einen Graben zwischen deutscher und welscher Schweiz offenbart hatte, geriet
dann aber die gesamte Vorlage ins Rutschen. Ständerat Iten (fdp, ZG) stellte den Antrag,
die Übung kurzerhand abzubrechen. Er warnte vor einem Abstimmungskampf, der
komplexe Sachverhalte vermitteln müsste und leicht irrationale Ängste schüren könnte,
und meinte, der heute fragile, aber immerhin bestehende Sprachfriede müsse
eindeutig vor eine generell zu ambitiös geratene Neufassung des Sprachenartikels
gesetzt werden. Zudem könne das ursprüngliche Anliegen, das zu den Revisionsarbeiten
geführt habe, nämlich der Schutz und die Besserstellung des Rätoromanischen auch
mit dem bestehenden Verfassungsartikel in die Tat umgesetzt werden. 

Aus Sorge, die Rätoromanen könnten sich durch eine Nullösung desavouiert fühlen,
brachten die beiden Romands Cavadini (lp, NE) und Petitpierre (fdp, GE) eine
Minimalvariante als weitere Kompromisslösung ein. Sie bezeichnet das Deutsche,
Französische, Italienische und Rätoromanische als Nationalsprachen der Schweiz und
gibt dem Bund die Möglichkeit, auf Begehren der betroffenen Kantone Massnahmen zur
Erhaltung des überlieferten Gebietes bedrohter sprachlicher Minderheiten zu
unterstützen. Die beiden Bündner Abgeordneten Cavelty (fdp) und Gadient (svp) stellten
den Zusatzantrag, das Rätoromanische sei wie im ursprünglichen Vorschlag des
Bundesrates zur Teilamtssprache zu erheben. Auf der Strecke blieb bei dieser
Minimallösung die Kompetenz des Bundes, allein oder in Zusammenarbeit mit den
Kantonen die Verständigung unter den Sprachgemeinschaften sowie den gegenseitigen
Austausch zu fördern. Auch die Aufnahme der Sprachenfreiheit in den
Grundrechtskatalog der Verfassung wurde fallengelassen. 

Aus Rücksicht auf die rätoromanische Minderheit des Landes wurde der Antrag Iten mit
14:17 Stimmen knapp abgelehnt. Der Vorschlag der Kommission, für den sich in der
Debatte nur noch deren Präsident Jagmetti (fdp, ZH) und der Thurgauer Onken (sp)
sowie Bundesrätin Dreifuss stark machten, unterlag mit 23:9 Stimmen klar gegenüber
der Minimalvariante Cavadini/Petitpierre/Cavelty/Gadient. 25

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.06.1994
MARIANNE BENTELI

Der Basler SP-Ständerat Plattner hatte anfänglich einen Rückweisungsantrag
eingereicht mit dem Inhalt, die Besserstellung des Rätoromanischen sei ausgehend
vom bestehenden Art. 116 BV auf Gesetzesstufe zu realisieren. Er zog diesen Antrag im
Verlauf der Beratungen zurück, kleidete ihn aber in die Form einer Motion, die von 26
seiner Kolleginnnen und Kollegen mitunterzeichnet wurde. 26

MOTION
DATUM: 15.06.1994
MARIANNE BENTELI

Der Versuch, das Rätoromanische in der Armee zu institutionalisieren, muss als
gescheitert betrachtet werden. Die 1988 versuchsweise eingeführten vier Romanen-
Kompanien der Füsiliere wurden mit der Armee-Reform 95 wieder abgeschafft. Grund
dafür waren Rekrutierungsprobleme bei den Kaderleuten. 27

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 16.07.1994
MARIANNE BENTELI
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Auch im Kanton Graubünden laufen Bestrebungen, die Zweisprachigkeit der
Bevölkerung bereits auf Schulstufe sicherzustllen. Im oberengadinischen Samedan, in
dem sich nur noch 10% der Bevölkerung zum Romanischen bekennen, soll im nächsten
Jahr an den Schulen das sogenannte Immersionsmodell eingeführt werden. Dabei
werden Deutsch und Rätoromanisch in der ganzen Volksschule als zwei gleichwertige
Sprachen behandelt und im Unterricht verwendet. 28

KANTONALE POLITIK
DATUM: 23.08.1994
MARIANNE BENTELI

Der Ständerat nahm eine 1993 vom Nationalrat teilweise überwiesene Motion Comby
(fdp, VS) an, welche verlangt, dass die Weisungen über die Vertretung der sprachlichen
Minderheiten in der Bundesverwaltung von 1983 näher auszuführen, zu ergänzen und
für verbindlich zu erklären seien. Da die Forderungen teilweise in den
Zuständigkeitsbereich des Bundesrates eingreifen, wurden zwei Motionen Salvioni (fdp,
TI), die eine gerechtere Vertretung der lateinischen Sprachgruppen in der allgemeinen
Bundesverwaltung sowie eine bessere Berücksichtigung dieser Sprachregionen bei der
Vergabe von Bundesaufträgen forderten, lediglich als Empfehlungen verabschiedet. 29

MOTION
DATUM: 21.09.1994
MARIANNE BENTELI

Die alle drei Jahre stattfindende "Scuntrada rumantscha" stand ganz im Zeichen
sprachpolitischer Fragen. Schwerpunkte der Veranstaltung waren die Themenbereiche
"Schule und Sozialisation", "Formen und Normen" sowie "Kommunikation". Abschluss
und Höhepunkt der diesjährigen "Scuntrada" bildete der Festakt zum 75-Jahr-Jubiläum
der "Lia Rumantscha", an dem auch Nationalratspräsidentin Gret Haller und BAK-
Direktor David Streiff teilnahmen. 30

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 17.10.1994
MARIANNE BENTELI

Im Spätherbst wurde ein im Auftrag der Bündner Kantonsregierung von einer
gemischtsprachigen Arbeitsgruppe verfasster Bericht zur sprachlichen Situation in
Graubünden veröffentlicht. Die Autoren kamen in ihrer Bestandesaufnahme zum
Schluss, dass die Dreisprachigkeit Graubündens angesichts der immer dominanteren
Stellung des Deutschen zunehmend gefährdet ist. Um dem weiteren Abbau der
Dreisprachigkeit wirksam entgegenzutreten, sind nach Ansicht der Arbeitsgruppe
umfangreiche Massnahmen auf verschiedenen Ebenen notwenig. Der diesbezügliche
Katalog von 39 Postulaten umfasste die Bereiche Verwaltung, Recht, Bildung, Medien,
Wirtschaft sowie gegenseitige Verständigung. In ihrer Palette der konkreten Vorschläge
sprach sich die Arbeitsgruppe unter anderem für die Schaffung eines
Sprachförderungsgesetzes und die gezielte Erweiterung des Kulturförderungsgesetzes,
für die Bestimmung einer einzigen romanischen Amtssprache, die Einrichtung von
regionalen Sprachterritorien auf der Basis von interkommunalen Zusammenschlüssen,
eine vermehrte Präsenz der schwächeren Sprachen in Verwaltung, Wirtschaft, Schulen
und im Alltag sowie für die Förderung der romanisch- und italienischsprachigen Presse
im Kanton aus. 31

KANTONALE POLITIK
DATUM: 04.11.1994
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat zeigte sich offen für die Anliegen der Rätoromanen. In Anbetracht der
Dringlichkeit von zusätzlichen Massnahmen gab er Ende Jahr seine Absicht bekannt,
noch vor Abschluss der parlamentarischen Beratungen über den Sprachenartikel der
Bundesverfassung eine Revision des Beitragsgesetzes zur Förderung der
rätoromanischen und italienischen Kultur in die Wege zu leiten. Gemäss der
Gesetzesrevision soll neu auch die Unterstützung der rätoromanischen Presse und des
Verlagswesens in der italienisch- und rätoromanischsprachigen Schweiz ermöglicht
werden, doch wird ein Engagement der Kantone und von Privaten vorausgesetzt. Nach
dem Revisionsentwurf soll die Finanzhilfe des Bundes höchstens 75% der
Gesamtkosten betragen, die Eigenleistung der Kantone mindestens 25%. Gleichzeitig
mit der Gesetzesänderung sieht der Bundesrat eine Erhöhung der Bundesbeiträge an
den Kanton Graubünden vor. Von 4 Mio Fr. im Budget 1995 (250'000 Fr. mehr als 1994)
sollen die Beiträge in den folgenden drei Jahren auf 5 Mio Fr. steigen. Die Subventionen
an den Kanton Tessin bleiben mit 2,5 Mio Fr. unverändert. 32

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.1994
MARIANNE BENTELI
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Das Rätoromanische soll mit einer einheitlichen Schriftsprache in die Zukunft gerettet
werden. Zwei Drittel der von der Bündner Regierung befragten Rätoromanen sprachen
sich dafür aus, wobei 44% die Standardsprache Rumantsch grischun unterstützen. In
der lokalen und mündlichen Sprachpraxis - also überall dort (Familie, Freundeskreis,
Vereine etc.), wo auch die Deutschschweizer ihren Dialekt sprechen - will die
Bevölkerung ihr angestammtes Idiom beibehalten, in den Medien und der Verwaltung
sowie in Schule und Literatur opponiert sie der Einführung einer Einheitssprache aber
nicht. Dabei zeigten sich allerdings auch regionale Unterschiede. Je kleiner und
gefährdeter eine Sprachregion ist (Mittelbünden), desto vehementer verlangt sie
offenbar nach der Einheitssprache, während sprachlich kompakte Gebiete
(beispielsweise die Surselva) dieser mit grösserer Distanz gegenüberstehen, da sie sich
offenbar genügend Eigenkraft zur Erhaltung des angestammten Idioms zutrauen. 33

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 08.02.1995
MARIANNE BENTELI

Verschiedentlich wurde darauf hingewiesen, dass eine Ratifizierung des
Rahmenabkommens des Europarates zum Schutz nationaler Minderheiten (siehe oben,
Teil I, 7d, Grundsatzfragen) auch für die Förderung des Rätoromanischen Folgen haben
könnte. Art. 9 der Konvention sieht insbesondere vor, dass die Vertragsstaaten dafür zu
sorgen haben, dass die Minderheiten angemessenen Zugang zu den Medien erhalten.
Vertreter Graubündens leiteten daraus ab, dass der Bund verpflichtet werden müsse,
die geplante rätoromanische Nachrichtenagentur finanziell zu unterstützen (siehe auch
unten, Teil I, 8c, Presse). 34

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 28.03.1995
MARIANNE BENTELI

Als erste Bündner Talschaft bekannte sich das Val Müstair formell zum
Territorialitätsprinzip und erklärte sich definitiv und ausschliesslich zur
rätoromanischen Sprachregion. Das Unterengadin scheint ebenfalls auf dem Weg, ein
allerdings etwas abgeschwächtes Territorialitätsprinzip einführen zu wollen. Hier soll
gemäss einer Vernehmlassung unter den betroffenen Gemeinden das Rätoromanische
für alle kommunalen und regionalen Verwaltungen, nicht aber für die Gerichte gelten. 35

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 26.07.1995
MARIANNE BENTELI

Eine wissenschaftliche Studie räumte mit dem Vorurteil auf, Romanisch in der Schule
sei zu einer Belastung geworden. Die zu diesem Zweck in der Surselva befragten und auf
ihre romanische Sprachkompetenz untersuchten Kinder und Jugendlichen zeigten eine
hohe Motivation, das Rätoromanische in der Schul- und Alltagssprache zu bewahren.
Rund 80% der Jugendlichen, welche teilweise auch in deutschsprachig dominierten
Gemeinden leben, gaben an, ihnen sei es wichtig, Romanisch zu beherrschen. 36

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 27.07.1995
MARIANNE BENTELI

Die Annahme des Sprachenartikels in der Bundesverfassung, mit welchem das
Rätoromanische zur Teilamtssprache und damit zur Umgangssprache zwischen dem
Bund und den Bürgerinnen und Bürgern rätoromanischer Zunge erhoben wurde, heizte
die Diskussionen um die Standardsprache Rumantsch Grischun erneut an. Die
Ankündigung, dass der Bund seinen Beamten Kurse in Rumantsch Grischun anbieten
werde, erhitzte die Gemüter zusätzlich. Aber auch die Lia Rumantscha drängte nun auf
eine rasche Anerkennung des Rumantsch Grischun als Einheitssprache, wurde aber von
der Bündner Regierung vorerst zur Zurückhaltung aufgefordert, da die Abstimmung
über den Sprachenartikel gezeigt habe, dass diese Frage nach wie vor sehr emotional
gehandhabt werde. 37

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 07.02.1996
MARIANNE BENTELI

Während der Abstimmungskampagne zum Sprachenartikel sicherte Bundesrätin
Dreifuss die Hilfe des Bundes beim Aufbau der geplanten «Agentura da novitads
rumantscha» zu. Gesetzliche Grundlage für das Engagement des Bundes ist das im
Vorjahr zusammen mit dem Sprachenartikel revidierte Gesetz über Beiträge an die
Kantone Graubünden und Tessin zur Erhaltung ihrer Sprache und Kultur. Für den
Aufbau der romanischen Nachrichtenagentur bzw. einer Tageszeitung in «Rumantsch
grischun» siehe unten, Teil I, 8c (Presse). 38

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 12.02.1996
MARIANNE BENTELI
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Trotz der erwähnten Animosität gegenüber der Standardsprache beschloss die Bündner
Kantonsregierung im Sommer, diese zur dritten Amtssprache neben Deutsch und
Italienisch zu ernennen; bisher hatten die beiden romanischen Hauptidiome Sursilvan
und Ladin den Status von Amtssprachen. Der Kanton wird sich des Rumantsch grischun
aber nur bedienen, wenn er sich an die gesamte romanische Bevölkerung wendet. Sind
dagegen Sprachregionen, Gemeinden oder einzelne Bürgerinnen und Bürger die
Adressaten von amtlichen Mitteilungen, so können diese auch in deren Dialekt verfasst
werden. Nach Ansicht der Kantonsregierung wird die Stellung der Idiome als tragende
Basis der romanischen Sprache durch die neue Amtssprachenregelung nicht
beeinträchtigt. Rumantsch grischun stelle nicht eine Alternative zu den
Regionalsprachen, sondern lediglich eine Ergänzung dar, und zwar ausschliesslich in der
schriftlichen Form. 39

KANTONALE POLITIK
DATUM: 06.07.1996
MARIANNE BENTELI

In Graubünden soll gemäss einem Vorschlag der Kantonsregierung auch in den
deutschsprachigen Primarschulen der Unterricht in einer im Kanton gesprochenen
Zweitsprache (Italienisch oder Romanisch) als Obligatorium eingeführt werden. Bisher
war eine Fremdsprache (Deutsch) im dreisprachigen Kanton einzig für Unterschüler
romanischer oder italienischer Muttersprache Pflichtfach. Der Bündner Grosse Rat
stimmte diesem Konzept zu, so dass es im Schuljahr 1999/2000 erstmals zur
Anwendung gelangen wird. 40

KANTONALE POLITIK
DATUM: 08.10.1996
MARIANNE BENTELI

Die Bündner Kantonsregierung schlug dem Grossen Rat ein neues
Kulturförderungsgesetz vor, welches auch die Sprachenförderung explizit aufnimmt.
Für die Beiträge an die Lia Rumantscha und die Pro Grigioni Italiani fehlte bisher eine
eindeutige gesetzliche Grundlage. Diese ist umso notwendiger, als das im Vorjahr
angenommene eidgenössische Finanzhilfegesetz die Bundesleistungen von kantonalen
Eigenleistungen abhängig macht. Für die Sprachenförderung sind aus den ordentlichen
Mitteln CHF 0.8 Mio. vorgesehen; den wesentlichen Beitrag leistet hier mit CHF 4.75
Mio. der Bund. 41

KANTONALE POLITIK
DATUM: 21.12.1996
MARIANNE BENTELI

Eine von den Bundesämtern für Statistik und Kultur gemeinsam in Auftrag gegebene
Studie zeigte, dass - allen Unkenrufen zum Trotz - die rätoromanische Sprache noch
immer lebendig ist, dass sie nach wie vor an die jüngeren Generationen tradiert wird
und dass sie noch erhalten werden kann, wenn die notwendigen Bedingungen
geschaffen werden. Zwischen 1880 und 1990 ging zwar der Anteil jener Personen, die
Rätoromanisch als Muttersprache bezeichnen, von 1.36% auf 0.8% der
Gesamtbevölkerung zurück, doch spricht in den rätoromanischen Stammlanden nach
wie vor die Hälfte der dort lebenden Bevölkerung zu Hause rätoromanisch. In den
Gemeinden, wo das Rätoromanische teilweise Unterrichtssprache und in
Behördensachen offizielle Sprache ist, wird das Rätoromanisch noch weitgehend an die
Kinder weitergegeben, weshalb der Fortbestand in der heranwachsenden Generation
als gesichert betrachtet werden kann. 42

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1996
MARIANNE BENTELI

Ende Jahr wurde erstmals im Bundesblatt der rätoromanische Text einer
eidgenössischen Volksinitiative veröffentlicht. Bei der Revision des Sprachenartikels in
der Bundesverfassung war 1996 Romanisch zur Teilamtssprache erhoben worden.
Gestützt auf diesen Verfassungsartikel und die entsprechende Verordnung verlangten
die Urheber des Begehrens "Arbeitsverteilung" eine amtliche Übersetzung ihres Textes
in Rumantsch Grischun. 43

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 02.12.1997
MARIANNE BENTELI

Nationalrätin Semadeni (sp, GR) gab mit einer einfachen Anfrage ihrer Besorgnis
darüber Ausdruck, dass das Rätoromanische an den 1998 stattfindenden
Feierlichkeiten "150 Jahre Bundesstaat" sowie an der Expo 2001 zu kurz kommen
könnte. In seiner Antwort bekräftigte der Bundesrat seinen Willen, dass bei den
Projekten, die der Bund selber realisiert, das Rätoromanische angemessen
berücksichtigt werden soll. Dies gelte insbesondere für Projekte, die auch im
rätoromanischen Sprachraum gezeigt würden. Er werde sich darüber hinaus dafür
einsetzen, dass einzelne der rund 40 für 1998 von dritter Seite geplanten und mit
Bundeshilfe umzusetzenden Projekte ganz oder teilweise auch in Rumantsch Grischun
realisiert werden. 44

PETITION / EINGABE / BESCHWERDE
DATUM: 31.12.1997
MARIANNE BENTELI
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Für die Aufnahme des Betriebs einer rätoromanischen Nachrichtenagentur sowie die
Lancierung der rätoromanischen Tageszeitung "La Quotidiana" siehe unten, Teil I, 8c
(Presse).

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.1997
MARIANNE BENTELI

Ausgehend von den Ergebnissen der Volkszählung von 1990 veröffentlichte das
Bundesamt für Statistik (BFS) eine Studie zur Sprachenlandschaft Schweiz. Dieser
Untersuchung zufolge sind die Grenzen zwischen den vier Landessprachen ziemlich
gefestigt. Das Deutsche weist - gemessen an der Gesamteinwohnerzahl - einen Anteil
von 63,6% aus, das Französische einen solchen von 19,2%; es hat sich trotz einer hohen
Zahl anderssprachiger Zuwanderer gemäss BFS sehr gut behauptet. Der Anteil des
Italienischen ist aufgrund des Rückgangs der italienischen Immigration zwar leicht auf
7,6% gesunken, im italienischen Sprachgebiet selber aber angestiegen. Einzig die
Rätoromanen leben immer weniger in einem fest umrissenen Gebiet, und für viele von
ihnen ist Deutsch zur Umgangssprache geworden. Das BFS konstatierte, dass das
Rätoromanische in den beruflich aktiven Jahrgängen untervertreten ist. Generell sei
eine Überalterung der Romanischsprechenden festzustellen, was keine besonders
günstige Zukunftsprognose ergebe. Hoffnung für das Wiedererstarken der Sprache
biete jedoch die Schule, denn bei den Schülern in Gemeinden mit Rätoromanisch als
Unterrichtssprache seien überdurchschnittlich hohe Prozentwerte für den Gebrauch
dieser Sprache festzustellen. Markant ist der Vormarsch des Englischen im Berufsleben.
Rund 15% der Erwerbstätigen gaben an, Englisch in den beruflichen Kontakten häufig zu
verwenden; bei Dienstleistungskaufleuten, Medienschaffenden, Sozial-, Geistes- und
Naturwissenschaftern sind es sogar 30%. Trotzdem verständigen sich die Menschen im
Beruf zu 95% in der Umgangssprache ihres Sprachgebietes. Aber auch hier bildet das
Rätoromanische eine Ausnahme, denn mit 70% ist es als Umgangssprache im Beruf
deutlich weniger präsent. 45

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1997
MARIANNE BENTELI

Mehr zu reden gab der eigentliche Sprachenartikel (Art. 70). Der Ständerat wollte den
von der Landesregierung vorgeschlagenen speziellen und weiter hinten in der
Verfassungssystematik angesiedelten Artikel, der die Amtssprachen des Bundes
definiert, als Abs. 1 hier aufnehmen. Der Nationalrat ging auf dieses Anliegen vorerst
nicht ein, stimmte in 2. Lesung dann aber zu. Inhaltlich wurden die Bestimmungen der
geltenden Verfassung übernommen, wonach die Amtssprachen des Bundes Deutsch,
Französisch und Italienisch sind, im Verkehr mit Personen rätoromanischer Sprache
auch Rätoromanisch.

In beiden Räten hatten bereits die Kommissionen vorgeschlagen, als Gegenstück zur
Sprachenfreiheit für den Bereich der Amtssprachen das Territorialitätsprinzip in Abs. 2
festzuschreiben, welches der Bundesrat lediglich im Satz hatte subsummieren wollen,
dass die Kantone bei der Festsetzung der Amtssprachen den Sprachfrieden zu wahren
haben. Bei zwei fast analogen Formulierungen setzte sich (allerdings erst in der
Einigungskonferenz) schliesslich jene des Nationalrates durch, welche die Kantone
verpflichtet, zur Wahrung des Einvernehmens zwischen den Sprachgemeinschaften auf
die herkömmliche sprachliche Zusammensetzung der Gebiete zu achten und Rücksicht
auf die angestammten sprachlichen Minderheiten zu nehmen.

Unbestritten waren die beiden Absätze, wonach Bund und Kantone die Verständigung
und den Austausch zwischen den Sprachgemeinschaften fördern (Abs. 3) und der Bund
Massnahmen der Kantone Graubünden und Tessin zur Erhaltung und Förderung der
rätoromanischen und der italienischen Sprache unterstützt (Abs. 5). Einzig im
Nationalrat wurde zu Abs. 3 ein persönlicher Antrag Berberat (sp, NE) gestellt, der die
Kantone verpflichten wollte, im Bereich der Volksschule sicherzustellen, dass die neben
der Amtssprache des Kantons oder des betreffenden Gebiets unterrichtete
Zweitsprache eine Landessprache ist. Als unzulässiger Eingriff in die Schulhoheit der
Kantone wurde dieser Antrag mit 90 zu 66 Stimmen abgelehnt.

Ebenfalls im Nationalrat wurde ein Minderheitsantrag Jutzet (sp, FR) für einen
zusätzlichen Abs. 4 eingereicht, der vor allem von Abgeordneten aus den
zweisprachigen Kantonen Freiburg und Wallis mitgetragen wurde. Er verlangte, dass der
Bund die mehrsprachigen Kantone bei der Erfüllung ihrer besonderen Aufgaben
unterstützt. Bundesrat Koller warnte vergeblich, mit dieser neuen Bundeskompetenz
werde über die Nachführung hinaus gegangen. Die Anerkennung der besonderen
Brückenfunktion der mehrsprachigen Kantone überwog; mit 81 zu 77 Stimmen wurde
dem neuen Absatz zugestimmt. Im Ständerat wurde in zweiter Lesung dieser Antrag vom

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.1998
MARIANNE BENTELI
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Freiburger Aeby (sp) eingebracht und mit 18 zu 15 Stimmen angenommen. 46

Mit der Übersetzung eines der sieben bilateralen Verträge zwischen der Schweiz und
der EU – jenem über das Beschaffungswesen – in Rumantsch grischun lag erstmals ein
internationaler Vertrag in der vierten Landessprache vor. 47

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 26.06.1999
MARIANNE BENTELI

Mit einem überwiesenen Postulat regte Nationalrat Maitre (cvp, GE) an, der Bund solle
in seinem Kompetenzbereich und in Zusammenarbeit mit den Kantonen sämtliche
Massnahmen ergreifen, um Mittelschülern und Lehrlingen einen Aufenthalt im Gebiet
einer anderen Landessprache zu ermöglichen. 48

POSTULAT
DATUM: 08.10.1999
MARIANNE BENTELI

Die Regierung des Kantons Graubünden hatte bereits bei mehreren Gelegenheiten
bekundet, für alle kantonsumfassenden Fragen auf die «Retortensprache» Rumantsch
grischun setzen zu wollen. Das 1997 revidierte Schulgesetz des Kantons Graubünden,
verpflichtet die  Grundschulenin deutschsprachigen Gemeinden, ab der 4. Klasse als
Zweitsprache Italienisch oder Romanisch einzuführen. Neu beschloss der
Regierungsrat, neben den fünf regionalen Idiomen auch Rumantsch grischun
zuzulassen. Inskünftig werden auch das Bündner Rechtsbuch sowie alle kantonalen
Abstimmungsunterlagen in Rumantsch grischun und nicht mehr wie bisher in Ladin
und Sursilvan publiziert. 49

KANTONALE POLITIK
DATUM: 17.12.1999
MARIANNE BENTELI

Um die Absichten der Landesregierung ausdrücklich zu unterstützen, überwies der
Nationalrat bei der Beratung der Legislaturplanung eine Motion der vorberatenden
Kommission, welche den Bundesrat beauftragt, dem Parlament einen
Massnahmenkatalog zum besseren gegenseitigen Verständnis und zur Stärkung der
gemeinsamen Handlungsfähigkeit der unterschiedlichen kulturellen Sensibilitäten in
der italienisch-, französisch- und deutschsprachigen Schweiz vorzulegen. Die Motion
wurde vom Ständerat ebenfalls angenommen, wobei der Kommissionssprecher, der
Bündner CVP-Abgeordnete Maissen allerdings monierte, der Nationalrat habe offenbar
übersehen, dass die Schweiz nicht drei-, sondern viersprachig sei; er hoffe, dass die
Nichterwähnung des Rätoromanischen lediglich ein Versehen sei. 50

MOTION
DATUM: 22.06.2000
MARIANNE BENTELI

In der Gemeinde Samedan in Graubünden wurde in den letzten vier Jahren ein
Schulmodell entwickelt, in dem Rätoromanisch und Deutsch während der ganzen
obligatorischen Schulzeit gleichwertige Unterrichtssprache sind. Ein von 63 Bündner
Grossrätinnen und Grossräten unterzeichnetes Postulat verlangte nun, die Grundlagen
für die Einführung eines durchgehend zweisprachigen Unterrichts an allen
rätoromanischen Schulen des Kantons zu schaffen. 51

KANTONALE POLITIK
DATUM: 25.09.2000
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat hiess ein in erster Linie von Abgeordneten aus der Romandie und dem
Tessin mitunterzeichnetes Postulat Scheurer (lp, NE) für einen Beitritt der Schweiz zur
Union latine gut. Diese 1954 ins Leben gerufene Organisation zählt heute 33
Mitgliedstaaten auf vier Kontinenten; ihr Betätigungsfeld ist insbesondere kultureller
Art und reicht von Sprache und Literatur bis hin zu Kino und bildender Kunst. Der
Bundesrat erachtete den Beitritt im jetzigen Zeitpunkt nicht als vorrangig, erklärte sich
aber bereit, die Frage innerhalb der Zielsetzungen für die nächste Legislatur zu prüfen,
weshalb er bereit war, das Postulat entgegen zu nehmen. 52

POSTULAT
DATUM: 06.10.2000
MARIANNE BENTELI

Die Bündner Regierung beschloss, «Rumantsch Grischun» als Amtssprache weiter zu
stärken. Ab 2001 sollen Abstimmungsunterlagen nur noch in der Einheitssprache
erscheinen. Auch die laufende Nachführung des romanischen Rechtsbuches soll allein
in Rumantsch Grischun erfolgen. Dieses soll die bisher als Amtssprachen verwendeten
rätoromanischen Idiome Ladin und Sursilvan ablösen. Der Grosse Rat, in dem sich in
den letzten Jahren verschiedentlich vehementer Widerstand gegen die als «Bastard»
bezeichnete Integrationssprache manifestiert hatte, stimmte ohne nennenswerte
Opposition zu. 53

KANTONALE POLITIK
DATUM: 30.11.2000
MARIANNE BENTELI
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Einen Kompromissvorschlag machte Nationalrat Rennwald (sp, JU) mit einem in der
Wintersession mit Zustimmung des Bundesrates überwiesenem Postulat. Danach soll
die Landesregierung zusammen mit der Erziehungsdirektorenkonferenz Konzepte mit
dem Ziel entwickeln, dass in Zukunft möglichst viele Schweizerinnen und Schweizer
mindestens drei Sprachen beherrschen, nämlich ihre Muttersprache, eine zweite
Amtssprache sowie eine der Weltsprachen, wie zum Beispiel Englisch. 54

POSTULAT
DATUM: 15.12.2000
MARIANNE BENTELI

Annähernd 65% der Bündner Stimmberechtigten genehmigten den Antrag der
Kantonsregierung, die Einheitssprache Rumantsch grischun künftig als Amtssprache
für die Abstimmungsbotschaften des Kantons und das rätoromanische Rechtsbuch zu
verwenden. Mit Ausnahme der CVP hatten alle grösseren Parteien die Ja-Parole
ausgegeben. In den romanisch-sprachigen Gebieten waren die Mehrheiten eindeutig
knapper; vier Kreise in der Surselva sprachen sich gegen die Vorlage aus. 55

KANTONALE POLITIK
DATUM: 19.05.2001
MARIANNE BENTELI

1998 hat die Schweiz das Übereinkommen des Europarates zum Schutz nationaler
Minderheiten ratifiziert. Ein ausführlicher Bericht zuhanden des Europarates
informierte erstmals darüber, wie die Schweiz den damit verbundenen Auftrag im
Bereich der Sprachen umsetzt. Laut Bundesrat trägt bereits das politische System der
Schweiz (Föderalismus und diskriminierungsfreie Gewährleistung der
verfassungsmässigen Rechte) zum Schutz der Minderheiten bei. Die Regierung verwies
auf die finanzielle Unterstützung der von den Kantonen Graubünden und Tessin
ergriffenen Massnahmen zu Gunsten der rätoromanischen und italienischen Sprache
sowie auf das in Ausarbeitung befindliche neue Sprachengesetz. Nach Einsicht in
diesen Bericht empfahl der Europarat der Schweiz, Hindernisse für den Gebrauch des
Rätoromanischen und des Italienischen vor den Gerichten des Kantons Graubünden zu
beseitigen und den Gebrauch dieser beiden Sprachen auf Ebene der
Bundesverwaltung zu stärken. 56

BERICHT
DATUM: 24.11.2001
MARIANNE BENTELI

Der Entwurf zum Sprachengesetz wurde in der Vernehmlassung tendenziell positiv
aufgenommen, weshalb der Bundesrat dem EDI den Auftrag erteilte, auf dieser Basis
und in Zusammenarbeit mit den Kantonen die Botschaft auszuarbeiten. Die
Notwendigkeit zur Schaffung einer gesetzlichen Grundlage war bei den Kantonen
unbestritten, doch lehnten sie alle Vorschläge ab, welche ihre Kompetenzen in den
Bereichen Schule und Bildung tangieren könnten. Mit Ausnahme der SVP, die keinen
Gesetzgebungsbedarf sah, hiessen alle Parteien ein Sprachengesetz grundsätzlich gut.
Breite Zustimmung fanden die Abschnitte über die Amtssprachen des Bundes, über die
Förderung der mehrsprachigen Kantone sowie des Rätoromanischen und Italienischen.
Die Bundesratsparteien forderten darüber hinaus eine angemessene Vertretung der
Sprachregionen in der Bundesverwaltung. Unterschiedlich wurde der Abschnitt über
die Förderung der Verständigung und des Austauschs beurteilt. Während SP, Grüne und
EVP hier dem Bund durchaus eigene Kompetenzen einräumen wollten, äusserten sich
FDP und CVP aus föderalistischen sowie finanzpolitischen Gründen eher zurückhaltend.
Allgemein gut aufgenommen wurde der vorgesehene Austausch von Schülerinnen und
Schülern sowie Lehrkräften zwischen den Sprachregionen. Mehrere
Vernehmlassungsteilnehmer bedauerten, dass sich der Entwurf nicht zur Frage der
Landessprachen als erste Fremdsprache im Unterricht und damit zu der Kontroverse
über das Frühenglisch äussert. Drei französischsprachige und drei zweisprachige
Kantone (GE, NE, JU, VS, FR und BE), drei Parteien (Grüne, EVP, SD) sowie die
Erziehungsdirektorenkonferenz der Suisse romande und des Tessins verlangten eine
Regelung im Sinn der Festschreibung einer Landessprache als erste Fremdsprache. Die
SP begrüsste zwar eine Landessprache als erste Fremdsprache, äusserte jedoch
Verständnis dafür, dass diese Frage nicht im Sprachengesetz geregelt werden kann. CVP
und SVP waren hingegen der Meinung, die Frage des Frühenglisch sei Sache der
Kantone. Auf keine Unterstützung stiess die vorgesehene Bundeskompetenz,
Immigranten Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur anzubieten. Die Parteien waren
sich einig, dass eine derartige Bestimmung nicht in ein Gesetz über die Landessprachen
gehört. 57

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.02.2002
MARIANNE BENTELI
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Als das BFS Anfang Jahr die provisorischen Ergebnisse der Volkszählung 2000 bekannt
gab, forderten die «Lia Rumantscha» (LR) sowie die im Vorjahr gegründete Gruppe der
romanischsprachigen bündnerischen Grossrätinnen und Grossräte umgehend griffige
Massnahmen, namentlich Weichenstellungen im Rahmen der Totalrevision der
Kantonsverfassung und bei der Ausarbeitung des Bundessprachengesetzes. Ende März
überreichte eine Initiantengruppe der Kantonsregierung ein «Manifest zur Lage des
Rätoromanischen», das auch an Bundepräsident Villiger übermittelt wurde. Darin
verlangten sie ein kantonales Kompetenzzentrum zur Förderung der romanischen
Sprache sowie ein eigenes Sprachengesetz. Die romanischen Organisationen orteten in
der Einführung des neuen Sprachenkonzeptes an den Bündner Schulen eine weitere
Bedrohung des Rätoromanischen. Sie verlangten insbesondere einen obligatorischen
romanischen Erstsprachenunterricht an der Oberschule für Schüler aus romanischen
Primarschulen. Als Mittel zur Förderung der rätoromanischen Sensibilität sieht die LR
die unverzügliche Einführung der Standardsprache Rumantsch Grischun (RG) an allen
Schulen, die heute in einem der Bündner Idiome unterrichten. Zudem soll RG an
Mittelschulen und an der Pädagogischen Hochschule die wichtigste romanische
Sprache werden. Auch die Kantonsregierung sieht eine Privilegierung des RG vor, doch
möchte sie dabei gemächlicher vorgehen als die LR. 58

KANTONALE POLITIK
DATUM: 28.10.2002
MARIANNE BENTELI

Französisch als im Alltag hauptsächlich verwendete Sprache ist in der Schweiz in den
90er Jahren gestärkt worden, Deutsch blieb mit 63,7 Prozent (1990: 63,6%) konstant,
während Italienisch und Rätoromanisch gesamtschweizerisch zurückgingen. Das
zeigte die Analyse der definitiven Ergebnisse der Volkszählung 2000. Französisch nahm
um 1,2 Prozentpunkte auf 20,4% zu. Die Zunahme war doppelt so stark wie bei der
schweizerischen Wohnbevölkerung insgesamt (+6,0%). Der starke Zuwachs erfolgte vor
allem in den Kantonen Genf und Waadt, aber auch im französischen Sprachgebiet der
zweisprachigen Kantone Wallis und Freiburg sowie in den meisten deutschsprachigen
Kantonen. Die Erosion des Italienischen und des Rätoromanischen setzte sich fort,
allerdings mit 1,1 resp. 0,1 Prozentpunkten weniger stark als im Jahrzehnt zuvor (-7,6%
und -0,6%). Der Rückgang des Italienischen war ausschliesslich auf die Abnahme der
italienischsprachigen ausländischen Bevölkerung zurückzuführen (durch
Rückwanderung oder Übernahme des Deutschen oder Französischen als
Hauptsprache). Im Tessin erfuhr das Italienische sogar eine Stärkung (+9,1%), während
das Deutsche an Bedeutung verlor. Ein Symbol für diese Entwicklung ist der Wechsel
der ursprünglich rein deutschsprachigen Walsergemeinde Bosco/Gurin zum
italienischen Sprachgebiet. Wie bereits früher erfolgte der Rückgang des
Rätoromanischen vor allem in der Diaspora der deutschsprachigen Kantone (-11,4%); im
Kanton Graubünden selber betrug er 8,9 Prozent. In fünf Bündner Gemeinden änderte
sich die Sprachmehrheit zugunsten des Deutschen. 59

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 20.12.2002
MARIANNE BENTELI

Das Ministerkomitee des Europarates empfahl der Schweiz, mehr für den Erhalt des
Rätoromanischenzu tun. Auch der Gebrauch des Italienischen in Graubünden soll
gefördert werden. Grundlage für die Empfehlungen war der zweite Bericht der Schweiz
über die Umsetzung der Europäischen Charta der Regional- und Minderheitssprachen.
Der Schweiz wurde insbesondere empfohlen, Gesetzesgrundlagen zu erlassen, die es
den Rätoromanen erlauben, die Schutzbestimmungen der Charta voll auszuschöpfen.
Zudem soll alles unternommen werden, um die rechtlichen und praktischen
Hindernisse für das Romanische und Italienische in den Gerichtsinstanzen
Graubündens aus dem Weg zu räumen. Weitere Massnahmen sollen in den Bereichen
Bildung, Justiz, Verwaltung und öffentliche Dienstleistungsbetriebe, Medien, Kultur, im
wirtschaftlichen und sozialen Leben sowie beim grenzüberschreitenden Austausch
erfolgen. 60

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 04.06.2003
MARIANNE BENTELI

Ab 2010 sollen die traditionellen romanischen Idiome aus allen Schulen in Graubünden
verschwinden und der Einheitssprache Rumantsch Grischun (RG) Platz machen.
Gemäss Beschluss der Bündner Regierung, die im Rahmen eines Sparpakets entschied,
ab 2005 Lehrmittel nur noch in der Einheitssprache herzustellen, soll RG im Jahr 2007
in ersten Pioniergemeinden eingeführt werden, drei Jahre später dann flächendeckend
im ganzen Kanton. Die bisherigen Idiome werden als gesprochene Unterrichtssprache
(und als Sprache der «klassischen» romanischen Literatur) zwar weiterhin ihren Platz in
den Schulen haben, doch als zu erlernende Schriftsprachen werden Sursilvan, Sutsilvan,
Puter und Vallader dannzumal endgültig der Vergangenheit angehören. 61

KANTONALE POLITIK
DATUM: 10.12.2003
MARIANNE BENTELI
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Nach 24jähriger Amtstätigkeit trat der Tessiner Achille Casanova (cvp) auf Ende Juli als
Bundesvizekanzler zurück. Zu seinem Nachfolger wählte der Bundesrat den
Sozialdemokraten Oswald Sigg. Vizekanzlerin Hanna Muralt (sp), die ihr Amt ebenfalls
zur Verfügung gestellt hatte, wurde durch die der CVP nahe stehende
romanischsprachige Corina Casanova ersetzt. Dass ein Deutschsprachiger ohne
Italienischkenntnisse den Platz des perfekt dreisprachigen Achille Casanova einnahm,
sorgte im Tessin, aber auch in der französischsprachigen Schweiz für Proteste gegen
eine Verdrängung des «lateinischen» Elements aus den Spitzenpositionen der
Verwaltung. Dass gleichzeitig mit Corina Casanova eine Vertreterin der kleinen,
ebenfalls «lateinischen», romanischsprachigen Minderheit Vizebundeskanzlerin wurde,
nahm insbesondere Bundesrat Couchepin, der sich in den Medien über den
Wahlausgang empört hatte, erst mit Verspätung zur Kenntnis; Casanova war im
Staatskalender vermeintlich als Deutschsprachige ausgewiesen.

In seiner Antwort auf eine Frage Cathomas (cvp, GR) erklärte der Bundesrat, dass mit
der Schaffung des elektronischen Staatskalenders statt der Bezeichnung der
Muttersprache (d, f, i, r) hinter dem Namen der aufgeführten Personen die vom
eidgenössischen Personalamt registrierte und von der betroffenen Person
gewünschte Korrespondenzsprache ins Verzeichnis aufgenommen wurde. Dieser
Änderung fiel das Rätoromanische zum Opfer. Deshalb prüfe die Bundeskanzlei nun, ob
es mit angemessenem Aufwand möglich sei, im nächsten Staatskalender wieder zur
ursprünglichen Form, d.h. zur Angabe der sprachlichen Identität, zurückzukehren. 62

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 06.06.2005
MAGDALENA BERNATH

Der Bündner Regierungsrat verabschiedete die Grundsätze zu einer schrittweisen
Einführung von Rumantsch Grischun in der Schule ab 2007. Die gemeinsame
romanische Schriftsprache soll dazu beitragen, die vierte Landessprache zu erhalten
und zu fördern. Dazu kann der Kanton zwar die Lehrmittel vorschreiben, doch die Wahl
einer der sechs romanischen Schriftsprachen liegt bei den Gemeinden, von denen sich
viele ablehnend äusserten. Die sechs Gemeinden des Münstertals beschlossen,
Rumantsch Grischun als Unterrichtssprache in der Volksschule zu benutzen. 63

KANTONALE POLITIK
DATUM: 10.06.2005
MAGDALENA BERNATH

Die Bündner Regierung schickte ein neues Sprachengesetz in die Vernehmlassung, das
die Dreisprachigkeit im Kanton stärken soll. Unter anderem sollen die Gemeinden ihre
Amts- und Schulsprache nur wechseln können, wenn eine Zweidrittelsmehrheit die
Änderung in einer kommunalen Volksabstimmung gutheisst. 64

KANTONALE POLITIK
DATUM: 18.06.2005
MAGDALENA BERNATH

Erstmals hielt das Parlament im Herbst eine seiner Sessionen im
romanischbündnerischen Sprachraum ab, nämlich in Flims/Flem. Es war dies die dritte
auswärtige Session nach Genf (1993) und Lugano (TI) 2001.

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 18.09.2006
MARIANNE BENTELI

Im dreisprachigen Kanton Graubünden legte die Regierung dem Parlament ein neues
Sprachengesetz vor. Dieses regelt den Gebrauch der Amtssprachen Deutsch,
Rätoromanisch und Italienisch. Die umstrittene Einheitssprache Romantsch Grischun
ist nur für die kantonale Ebene vorgeschrieben; ihre Verwendung auf regionaler oder
kommunaler Ebene soll weiterhin nicht zentral geregelt werden. Als pragmatisches
Territorialitätsprinzip bezeichnete die Regierung ihre Vorschläge für die Bestimmung
der jeweiligen Amts- und Schulsprache in den Gemeinden und Kreisen. Diese Regeln
schützen die Sprachminderheit der Rätoromanen vor einer Verdrängung ihrer Sprache
durch das Deutsche, fixieren die Sprachgrenze aber nicht auf ewige Zeiten. Sprechen in
einer Einheit mindestens 50 Prozent der Bevölkerung die traditionell angestammte
Sprache, gilt sie als einsprachig. Sprechen noch zwischen 20 Prozent und 50 Prozent
das traditionelle Idiom, so soll sie als zweisprachig gelten. Sinkt hingegen der Anteil der
angestammten Sprachgemeinschaft unter 20 Prozent, kann von der betroffenen
Bevölkerung mit einer qualifizierten Mehrheit (66%) der Wechsel zur neuen
Mehrheitssprache beschlossen werden. Nachdem Rätoromanen die neue Regelung als
minderheitenfeindlich kritisiert hatten, beschloss das Parlament, dass eine Gemeinde
auch dann als einsprachig (d.h. in der Praxis fast immer Romanisch) gelten soll, wenn
nur noch mindestens 40 Prozent der Einwohner die angestammte Sprache sprechen. 
Dies wiederum rief eine «Interessengemeinschaft Sprachenfreiheit» auf den Plan, die
das Referendum gegen das neue Sprachengesetz lancierte. Sie bemängelte, dass damit
in ursprünglich romanischsprachigen Gemeinden und Kreisen, deren Bevölkerung

KANTONALE POLITIK
DATUM: 19.10.2006
MARIANNE BENTELI
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heute aber zu 60 Prozent deutscher Muttersprache ist, in der Schule, im Verkehr mit
der lokalen Verwaltung und vor den Gerichten einzig das Rätoromanische zugelassen
wäre. 65

Auf der Grundlage von Art. 70 der Bundesverfassung und in Erfüllung der im Vorjahr
angenommenen parlamentarischen Initiative Levrat (sp, FR) erarbeitete die
nationalrätliche Kommission für Wissenschaft und Bildung (WBK) ein Bundesgesetz über
die Landessprachen. Der Bundesrat hatte im April 2004 ein beschlussreifes
Sprachengesetz aus Spargründen und mit dem Hinweis auf ausreichende bestehende
Instrumente zurückgezogen, was zu heftigen Protesten geführt hatte. Das neue Gesetz
soll den Gebrauch der Amtssprachen regeln, Verständigung und Austausch fördern
und mehrsprachige Kantone in ihren besonderen Aufgaben unterstützen. Die
Viersprachigkeit als Schweizer Wesensmerkmal soll gestärkt, der innere Zusammenhalt
des Landes gefestigt, die individuelle und institutionelle Mehrsprachigkeit in den
Landessprachen gefördert sowie das Italienische und das Rätoromanische als
Landessprachen erhalten werden. Besondere Beachtung kam der Haltung der
Kommission zum Fremdsprachenunterricht zu. Die Mehrheit sprach sich dafür aus, in
den Schulen als erste Fremdsprache eine Landessprache einzuführen. Sie setzte sich
mit 12 zu 10 Stimmen bei einer Enthaltung gegenüber der Minderheit durch, welche hier
Wahlfreiheit wünscht, jedoch fordert, dass am Ende der Schulzeit Kenntnisse in
mindestens zwei Fremdsprachen, davon mindestens einer zweiten Landessprache,
vorhanden sind. Die Frage der Gründung eines wissenschaftlichen Instituts zur
Förderung der Mehrsprachigkeit war hart umkämpft. Die Kommission einigte sich
schliesslich mit 16 gegen 4 Stimmen bei einer Enthaltung auf eine ziemlich vage Kann-
Formulierung, die vieles ermöglicht, aber nichts verspricht. Die Rolle des Bundes bei
der Sprachenförderung behandelte die WBK im Berichtsjahr nicht abschliessend. 66

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.11.2006
MARIANNE BENTELI

Im dreisprachigen Kanton Graubünden wurde das neue Sprachengesetz in einer
Referendumsabstimmung mit 22'582 Ja gegen 19'344 Nein angenommen. Das Gesetz
regelt den Gebrauch der Amtssprachen Rätoromanisch, Deutsch und Italienisch und
legt Grundsätze für deren Gebrauch in den Gemeinden fest. Das Gesetz schien
unbestritten, da es 2006 im Kantonsparlament einstimmig angenommen worden war.
Vor allem Deutschsprachige hatten aber wegen des starken Schutzes des romanischen
Idioms in ursprünglich romanisch-, heute aber mehrheitlich deutschsprachigen
Gemeinden das Referendum ergriffen. 67

KANTONALE POLITIK
DATUM: 17.06.2007
MARIANNE BENTELI

Aufgrund des Sprachenartikels der neuen Bundesverfassung (Art. 70 BV) hatte der
Bundesrat 2001 ein Sprachengesetz in die Vernehmlassung gegeben, dem die meisten
Kantone, politischen Parteien und weiteren konsultierten Organisationen zugestimmt
hatten. Im Frühjahr 2004 hatte das EDI dann überraschend mitgeteilt, dass der
Bundesrat darauf verzichte, das Gesetz dem Parlament vorzulegen. Das hatte
Nationalrat Levrat (sp, FR) dazu bewogen, eine parlamentarische Initiative einzureichen,
welche verlangte, der Vernehmlassungsentwurf sei vom Parlament in Eigenregie weiter
zu bearbeiten. Die zuständigen Kommissionen beider Kammern hatten der Initiative
Folge gegeben und diejenige des Nationalrats hatte im Vorjahr einen Entwurf vorgelegt.
Im Berichtsjahr hat das Parlament diesen bereinigt und verabschiedet.
Der Nationalrat trat – gegen den Widerstand von Bundesrat und SVP-Fraktion – mit 113
zu 59 Stimmen auf die Vorlage ein. Die Befürworter argumentierten hauptsächlich mit
der Förderung des nationalen Zusammenhalts und der vier Landessprachen. Die grosse
Kammer folgte ihrer Kommission in der Detailberatung in fast allen Punkten. Im
Zentrum der Diskussion stand die Frage, welche Priorität dem
Fremdsprachenunterricht in der obligatorischen Schule einzuräumen sei. Die FDP
unterstützte den Kompromiss der Schweizerischen Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren (EDK), in der obligatorischen Schule zwei Fremdsprachen zu
unterrichten, ohne die Prioritäten festzulegen. Die Kommissionsmehrheit hingegen
hielt am Vorrang einer Landessprache vor dem Englischen fest und setzte sich im
Plenum mit 112 zu 56 Stimmen durch. Im weiteren folgte der Nationalrat dem Antrag
seiner Kommission knapp nicht, wonach der Bund Finanzhilfen für die Übersetzung und
Veröffentlichung wissenschaftlicher Arbeiten zur Mehrsprachigkeit sowie zur
Sprachenpolitik gewähren kann. Massnahmen zur Verbesserung der Kenntnisse des
Bundespersonals in den Landessprachen und für eine angemessene Vertretung der
verschiedenen Sprachgemeinschaften in der Bundesverwaltung fanden hingegen
Zustimmung. Ebenfalls angenommen wurden Massnahmen zur Förderung des

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.06.2007
MARIANNE BENTELI
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Austausches zwischen den Sprachgemeinschaften. In der Gesamtabstimmung passierte
das Gesetz mit 87 zu 68 Stimmen. 68

Eine weitere Nationalfondsstudie, welche 31 rätoromanische Sprachbiographien
untersuchte, konnte kein gesamträtoromanisches Bewusstsein ausmachen. Die
Personen seien zu stark in ihren Gemeinden verankert und würden somit auch die dort
präsenten Sprachidiome verwenden. Zudem würde die Koexistenz von Deutsch und
Romanisch akzeptiert, das Deutsche teilweise sogar dem Romanischen vorgezogen. Die
Studie folgerte, dass aktive sprachpflegerische Massnahmen wie die Förderung der
Einheitsschriftsprache Rumantsch Grischun und eine gemeinsame rätoromanische
Tageszeitung wenig Anklang finden. 69

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 25.11.2009
MARLÈNE GERBER

Das Berichtsjahr erlebte eine Neuauflage des Bündner Sprachenstreits. Die
Befürworter der einheitlichen rätoromanischen Schrift- bzw. Standardsprache
Rumantsch Grischun sahen sich mit einer durch Gemeindebehörden und
Kulturschaffende unterstützten Bewegung konfrontiert, die das Rumantsch Grischun
als Alphabetisierungssprache aus den Bündner Schulzimmern verbannt haben wollte.
Zwar obliegt die Wahl der Unterrichtssprache kommunaler Kompetenz, die
Lehrmittelgestaltung hingegen untersteht dem kantonalen Lehrmittelverlag. Gemäss
Grossratsbeschluss von 2003 werden die kantonalen Schulbücher seit 2005 aus
Spargründen und zur Stärkung des grundsätzlich gefährdeten Rätoromanischen neben
Deutsch und Italienisch in der rätoromanischen Standardsprache verlegt. Insbesondere
im Unterengadin, im Münstertal und im Bündner Oberland regte sich aus Angst vor einer
Schwächung der lokalen Idiome Widerstand. Organisiert in sogenannten Pro-Idioms-
Vereinen wehrten sich die Gegner der Standardsprache gegen die schulpolitische
Bevorzugung einer Kunstsprache auf Kosten der lokalen Idiome. Ende März wurde im
Münstertal eine Initiative gegen das Rumantsch Grischun als Alphabetisierungssprache
eingereicht, das die Münstertaler nach Inkrafttreten des kantonalen Sprachengesetzes
(2007) als eine Pioniergemeinde eingeführt hatten. Ähnliche Bestrebungen zurück zum
lokalen Schriftidiom gab es auch im surselvischen Ilanz. Ende des Berichtsjahrs
präsentierte die Dachorganisation Lia Rumantscha einen Kompromissvorschlag zum
Sprachenstreit. Dabei sollen die Schulen zwischen einer Alphabetisierung im Idiom oder
einer solchen in Rumantsch Grischun wählen können, müssen dabei aber passive
Kenntnisse der jeweils anderen Sprache vermitteln. Nach dem Willen der Bündner
Regierung und der vorbereitenden Grossratskommission sollen im revidierten Bündner
Schulgesetz alle Idiome und Rumantsch Grischun einander künftig gleichgestellt sein. 70

KANTONALE POLITIK
DATUM: 03.01.2011
SUZANNE SCHÄR

Obwohl der Bündner Grosse Rat bereits im Dezember 2011 einen wegweisenden
Entscheid traf, erhitzte der Bündner Sprachenstreit auch im Berichtsjahr weiterhin die
Gemüter. Der Entscheid, dass die obligatorischen Lehrmittel an Schulen künftig auch in
den fünf Idiomen gedruckt werden dürfen – also nicht zwingend in der Einheitssprache
Rumantsch Grischun verfasst sein müssen – stand im Zentrum der Debatte. Dieses
Koexistenzmodell sah vor, dass die Gemeinden die Alphabetisierungssprache selber
wählen können, jedoch auch passive Kenntnisse in der jeweils anderen Sprache
vermitteln müssen. Bis zum Ende des Berichtjahres blieben Fragen rund um die
konkrete Umsetzung dieser Pläne offen und umstritten. 71

KANTONALE POLITIK
DATUM: 10.02.2012
MÄDER PETRA

Am 20. Februar feierte die rätoromanische Sprache ihr 75-jähriges Bestehen als vierte
Schweizer Landessprache. Eine im Berichtsjahr erschienene Dissertationsarbeit
umreisst die rätoromanische Renaissance ab der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zu ihrer
Etablierung als vierte Nationalsprache durch ein überaus deutliches Volksmehr von 92%
im Jahr 1938. Die rätoromanische Abteilung der SRG zelebrierte darüber hinaus ihr 50-
jähriges Bestehen. 72

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 19.02.2013
MARLÈNE GERBER
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Die aufgrund Emeritierung bedrohte Professur für die rätoromanische Sprache an der
Universität Freiburg wurde im Berichtsjahr per Vertragsunterzeichnung weiterhin
gesichert. Die Vereinbarung sieht vor, dass die Churer Hochschule für Pädagogik die
Professur mit jährlich bis zu CHF 100 000 unterstützt. Im Gegenzug verpflichtet sich
der neue Stelleninhaber der Freiburger Professur zum Unterricht an der Hochschule.
Diese Lösung erarbeitete eine auf Initiative der Bündner Regierung entstandene
Arbeitsgruppe. 73

ANDERES
DATUM: 06.04.2013
MARLÈNE GERBER

Der Bündner Sprachenstreit zog sich auch im Berichtsjahr weiter. Der Ende 2011
gefällte wegweisende Entscheid der Bündner Regierung, wonach der Schulunterricht
ausschliesslich für zukünftige Primarschüler ab dem Schuleintritt in den verschiedenen
Idiomen abgehalten werden kann, wurde vom Bundesgericht gestützt. Die Beschwerde
von betroffenen Eltern, deren Kinder im Rahmen eines Pilotversuchs mit der
Unterrichtssprache Rumantsch Grischun eingeschult worden waren und die nun eine
Rückkehr zu den Idiomen forderten, wurde somit abgelehnt. Um in Zukunft einen
zeitgemässen Unterricht in Sursilvan, Sutsilvan, Puter und Vallander gewährleisten zu
können, beschloss die Bündner Regierung im November, bis im Mai 2014 ein Konzept
zur Erstellung neuer Lehrmittel in den Idiomen zu erarbeiten. Mit diesem Entscheid
gaben sich die Lia Rumantscha und Pro Idioms Engiadina – wenn auch nicht ohne
Vorbehalte – zufrieden. Die Bündner Elterngruppe kündigte indes an, ihre Beschwerde
an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte weiterzuziehen. 74

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 12.07.2013
MARLÈNE GERBER

Mathias Grünert wird nach dem emeritierten Georges Darms neuer Inhaber der
Professur für die rätoromanische Sprache an der Universität Freiburg. Grünert
erlangte seine Romanisch-Kenntnisse während seines Studiums an der Universität Bern
und arbeitete vorgängig als Redaktor beim Wörterbuch Dicziunari Rumantsch Grischun.
Seine Tätigkeiten als Sprachwissenschaftler an der Universität Zürich und der
Pädagogischen Hochschule in Chur setzt er auch nach seiner Berufung fort. 75

ANDERES
DATUM: 13.02.2014
MARLÈNE GERBER

Sport verbindet, und zwar im Jahr der Olympischen Winterspiele in Sotschi die
Rätoromanen mit dem Rest der Welt. Die beachtlichen Leistungen der Athletinnen und
Athleten rätoromanischer Muttersprache, allen voran Doppel-Goldmedalliengewinner
Dario Cologna, gefolgt von Kombinationssieger Sandro Viletta und den beiden
Silbermedaillengewinnern Selina Gasparin und Nevin Galmarini, fanden auf
internationaler Plattform nicht nur die verdiente sportliche Anerkennung, sondern
förderten darüber hinaus breites Interesse an der rätoromanischen Sprache und Kultur
zu Tage. Urs Gadruvi, Generalsekretär der Lia Rumantscha, berichtete von
Mitarbeitenden der Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR), die mehr damit
beschäftigt waren, Interviews zu ihrer Herkunft zu geben als selber Interviews zu
führen. 76

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 23.02.2014
MARLÈNE GERBER

Seit der Frühjahrssession 2014 steht die Einstiegsseite der Parlaments-Homepage
ebenfalls auf Rätoromanisch zur Verfügung. Die Initiative geht auf ein Postulat
Candinas (cvp, GR) zurück, welches der Nationalrat 2012 überwiesen hatte. Mit dem
2007 beschlossenen Sprachengesetz sind alle Bundesbehörden verpflichtet, ihre
Interneteinstiegsseiten in allen vier Landessprachen zu betreuen. Die Website der
Bundesverwaltung ist bereits seit langem auch auf Rätoromanisch abrufbar. 77

ANDERES
DATUM: 05.03.2014
MARLÈNE GERBER

Territorialfragen beschäftigten den Kanton Graubünden und das Rätoromanische im
Jahr 2014 auf die eine oder andere Weise. Die Lia Rumantscha und die Uniun
Rumantscha Grischun Central zeigten sich besorgt ob der Auswirkungen von Fusionen
deutsch- und romanischsprachiger Gemeinden. Jüngste Beispiele hätten gezeigt, dass
sich in solchen Fällen mittelfristig das Deutsche durchsetze. Die Sprachorganisationen
forderten deshalb, dass aufgrund von Fusionen entstandene zweisprachige Gemeinden
nach wie vor als "angestammtes romanisches Territorium" gelten sollen. Die durch die
Fusion von sieben Kommunen entstandene neue politische Gemeinde Albula/Alvra mit
einem romanischsprachigen Bevölkerungsanteil von 47,6% drohte im September zum
Präzedenzfall zu werden. Die an der Urnenabstimmung beschlossene neue
Gemeindeverfassung sieht Albula/Alvra als zweisprachige Gemeinde. Im Oktober gaben
die Sprachorganisationen bekannt, auf eine Verfassungsbeschwerde zu verzichten. Die

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 06.08.2014
MARLÈNE GERBER
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Gemeinde habe ihnen eine Mitwirkung bei der Schaffung eines kommunalen
Sprachgesetzes zugesichert. Um dem Rückgang der romanischen Sprache
entgegenzuwirken, plädierte Thomas Burri, Assistenzprofessor für Völker- und
Europarecht an der Universität St. Gallen, für eine staatspolitische Dimension der
Diskussionen. In einem Vortrag im Rahmen einer vom Zentrum für Demokratie in Aarau
(ZDA) organisierten Tagung propagierte er die Schaffung eines sogenannten
"Romanenstaates". Diese subnationale Einheit würde sich nicht über ein Territorium,
sondern über die sprachliche Zugehörigkeit definieren, wobei die rätoromanische
Kantonsbürgerschaft zur bestehenden Kantonsbürgerschaft hinzukommen würde. Die
in abgeänderter Form in der NZZ erschienene Rede provozierte sogleich eine
Gegenreaktion vom emeritierten Staatsrechtsprofessor Andreas Auer. Das "Burrische
Unding" liesse sich verfassungsrechtlich kaum umsetzen. 78

Rund ein Drittel der 60'000 Rätoromanen leben nicht mehr im Kanton Graubünden.
Seit Beginn des Schuljahres 14/15 bieten die Städte Basel und Zürich
Romanischunterricht als Wahlfach an, um Schulkindern mit rätoromanischen Wurzeln
Sprache und Kultur ihres Heimatkantons näher zu bringen. 79

KANTONALE POLITIK
DATUM: 11.08.2014
MARLÈNE GERBER

Bis Ende August 2014 hatten sich 345 im rätoromanisch-sprachigen Graubünden
angesiedelte Betriebe für den Erhalt der romanischen Sprache ausgesprochen. Eine
neu lancierte Website perrumantsch.ch führt diese Firmen, Hotels und Restaurants,
die sich bereit erklärt hatten, Sorge zum Rätoromanischen zu tragen und ihre
Geschäfte auf Romanisch anzuschreiben, nun auf. 80

KANTONALE POLITIK
DATUM: 27.08.2014
MARLÈNE GERBER

Die Elterngruppe, welche bereits im Vorjahr mit einer Klage ans Bundesgericht gelangt
war, erreichte die oberste Gerichtsinstanz der Schweiz im Frühjahr 2014 mit einer
weiteren Beschwerde. Grund für die Klage ist ein Bündner Grossratsbeschluss, wonach
die Umstellung der Schulsprache von Rumantsch Grischun auf die Idiome oder
umgekehrt nur zu Beginn und nicht während der gesamten Schulzeit erfolgen darf. Die
Eltern von bereits eingeschulten Kindern vertraten in ihrer neuen Beschwerde die
Ansicht, dass dem Kanton die nötigen Kompetenzen zur Fassung eines solchen
Beschlusses fehlen würden; dies sei Sache der Gemeinden. Der
Bundesgerichtsentscheid wird 2015 erwartet. Das Verwaltungsgericht hatte die Klage im
Vorjahr bereits abgewiesen. 81

KANTONALE POLITIK
DATUM: 10.12.2014
MARLÈNE GERBER

Nachdem das Verwaltungsgericht bereits 2014 die Klage einer Elterngruppe bezüglich
der Umstellung der Schulsprache von Rumantsch Grischun auf die Idiome abgewiesen
hatte, folgte nun 2015 ein ebenfalls negativer Entscheid seitens des Bundesgerichtes. In
ihrer Argumentation führten die Klagenden an, dass diese Umstellung einen Verstoss
gegen das Diskriminierungsverbot, die Rechtsgleichheit, das Willkürverbot sowie die
Sprachenfreiheit und die Gemeindeautonomie darstelle und zugleich einer Verletzung
der Bestimmungen der Bündner Kantonsverfassung gleichkomme. Das Bundesgericht
erachtete diese Argumentationsgrundlage jedoch nicht als hinreichend; lediglich
hinsichtlich der Gemeindeautonomie könne teilweise eine Einschränkung festgestellt
werden, wobei diese zu relativeren sei und – unter Rücksichtnahme auf bereits
eingeschulte Kinder – als gerechtfertigt gelte. 82

GERICHTSVERFAHREN
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Nachdem das Pilotprojekt für das vergangene Schuljahr 2014/2015 in den Städten Basel
und Zürich grosse Erfolge verbuchen konnte, haben die Schüler und Schülerinnen auch
in diesem Schuljahr wieder die Möglichkeit, den Romanischunterricht als Wahlfach zu
belegen. Der Unterrichtsfokus in den Basler Schulen liege hierbei primär auf der
gesprochenen Sprache und ist – aufgrund der vielseitigen Stufenvertretung von Erst-
bis zu Siebtklassenkindern – gezielt spielerisch ausgerichtet. 83
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Im Dezember dieses Jahres verabschiedete der Bundesrat zum sechsten Mal seit 1999
den periodischen Bericht zur Europäischen Charta der Regional- oder
Minderheitensprachen für die Schweiz. Der Bericht enthält Erläuterungen zur aktuellen
Situation der Landessprachen, zu allfälligen neuen Rechtsinstrumenten sowie zur
Umsetzung der Empfehlungen von Ministerkomitees des Europarats und
Expertenkomitees. Gründend auf den fünften Bericht vom November 2012 nimmt der
aktuelle Bericht in drei Hauptteilen Stellung zu ebendiesen Empfehlungen und umfasst
die Zeitspanne von 2012 bis 2015.

Im ersten Teil des Berichtes wird der Fokus auf neue Statistiken bezüglich der
Sprachentwicklung sowie geltenden gesetzlichen Grundlagen zur Förderung der
Sprachen in der Schweiz gesetzt. Der Bericht zeigt hierbei auf, dass die Verteilung der
Sprachen in den vergangenen Jahrzehnten relativ stabil geblieben ist: Von den
befragten Personen der ständigen Wohnbevölkerung ab 15 Jahren gaben für die Jahre
2011–2013 63,9% Deutsch, 22,5% Französisch, 8% Italienisch und 0,5% Rätoromanisch
als Hauptsprache an. Der Anteil der Nichtlandessprachen liegt mit 19,7% indes sogar
höher als Italienisch und Rätoromanisch zusammengenommen, wobei sich hierbei
wesentliche Unterschiede in der Verteilung der Sprachen auf die einzelnen
Sprachregionen ausmachen lassen. Im Rahmen des internationalen Sprachenrechts
sowie sprachrechtlichen Bestimmungen in der Bundesverfassung hat sich seit den
letzten zwei Berichten keine Veränderung eingestellt. Bezüglich der Verordnung über
die Landessprachen (Sprachenverordnung, SpV, SR 441.11), welche konkrete
Fördermassnahmen festlegt, wurden jedoch gewisse Bestimmungen – insbesondere bei
der Verwendung der Amtssprache im Bereich der Bundesverwaltung – ausfindig
gemacht, die nicht ganz den Anforderungen entsprachen, weshalb man 2014 eine
Revision der SpV vornahm. Weitere Fördermassnahmen sollen mit der Kulturbotschaft
2016–2020 umgesetzt werden, welche im Juni 2015 vom Parlament verabschiedet
worden war und innerhalb derer die Sprachpolitik auf der Handlungsachse des
„gesellschaftlichen Zusammenhaltes“ eine relevante Rolle spielt.

Im zweiten Teil wird die Entwicklung der schweizerischen Massnahmen zur Umsetzung
der Charta aufgegriffen und damit verbunden auf eine Reihe von Fragen eingegangen,
welche der Europarat aufgrund der Empfehlungen des Expertenkomitees aufgeworfen
hatte. Das Komitee erbat beispielsweise Erörterungen zur Situation und zur Stellung des
Frankoprovenzalischen in der Schweiz. Diese aus dem Vulgärlatein hervorgegangene
Sprache war für mehrere Jahrhunderte u.a. auch in der französischen Schweiz
Alltagssprache in allen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens. Heutzutage gilt
sie hingegen als eine verschwindende Sprache, weshalb sie von der UNESCO im Atlas
der gefährdeten Sprachen aufgelistet wird. Während das Frankoprovenzalische in den
Kantonen Wallis und Freiburg immerhin noch von Teilen der älteren Generation
gesprochen wird, ist es in den Kantonen Genf, Neuenburg und Waadt nahezu gänzlich
aus dem Sprachgebrauch verschwunden. Dennoch zeigen die einzelnen Kantone,
mitunter auch auf Vereinsebene, grosses Interesse an Fördermassnahmen zum Erhalt
der Sprache.
Eine weitere Fragestellung zielte in Richtung der Fahrenden in der Schweiz. Hierbei
solle erörtert werden, wie es um die Finanzhilfen an Fahrendenorganisationen und
Förderinstrumente der jenischen Sprache sowie deren Förderung in den Medien steht.
Bereits in der Vernehmlassung des fünften Berichtes wurde darauf verwiesen, dass die
finanzielle Hilfe für Fördermassnahmen der jenischen Sprache und Kultur im Rahmen
der Kulturbotschaft 2016–2020 erhöht werden solle. Auch wenn die Fahrenden in
Bezug auf die mediale Förderung ihrer Sprache keinen expliziten Wunsch geäussert
haben, habe sich das BAK bereit erklärt, Untersuchungen zur allfälligen Unterstützung
eines möglichen Schulprojektes vorzunehmen, welches den jenischen Kindern während
ihrer Reisezeit den Fernunterricht erleichtern soll.

Der dritte und letzte Teil beschäftigt sich mit den Berichten zu den Kantonen
Graubünden und Tessin und zeigt auf, wie es um die Umsetzung der Charta bezüglich
des Rätoromanischen und Italienischen steht. Das Expertenkomitee erbat hierbei u.a.
Informationen zur jüngsten Entwicklung in den Bereichen der Gemeindefusionen, des
Rumantsch Grischun und natürlich des Erhalts und der Förderung der rätoromanischen
Sprache im Allgemeinen. Das kantonale Sprachengesetz sieht für den Zusammenschluss
mehrerer ein- bzw. mehrsprachiger Gemeinden vor, dass die Bestimmungen über den
Gebrauch der Amts- und Schulsprache eine sinngemässe Anwendung finden sollen. Da
das Gesetz aus der Minderheitenperspektive formuliert ist und unter dem Begriff
„einsprachig“ lediglich Rätoromanisch und Italienisch inkludiert werden, kann diese
Regelung bei Fusionen über den deutschsprachigen Grenzraum hinweg keine adäquate
Anwendung finden. Diese Lücke sei jedoch durchaus gewollt und fordere zugleich das
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soziolinguistische Umfeld auf, in gemeinsamen Diskussionen und verbindlichen
Absprachen nach Bottom-up-Lösungen zu suchen. Bezüglich des Rumantsch Grischun
gäbe es keine Erneuerungen des Standes von 2011/2012 zu verkünden. Seit dem letzten
Bericht habe hier kein Wechsel hin zu den Idiomen oder in umgekehrte Richtung
stattgefunden, weshalb eine Verlagerung der Diskussion – noch immer mit dem Fokus
auf das Koexistenzmodell – auf sprachdidaktische Fragen stattgefunden habe. Die
Diskussion um die Minderheitensprache im Allgemeinen geriet mit dem Aufkommen der
kantonalen Fremdspracheninitiative zunächst etwas in den Hintergrund. Nachdem der
Grosse Rat diese aber in seiner Aprilsession 2015 für ungültig erklärt hatte, gilt es nun
den Verwaltungsgerichtsentscheid über die eingereichte Verfassungsbeschwerde des
Initiativkomitees abzuwarten, bevor das Thema wieder aufgegriffen wird. 
Der Kanton Tessin hatte zwischenzeitlich neu das Gesetz zur Kulturförderung sowie die
entsprechende Durchführungsverordnung verabschiedet, welche explizit die
Bedeutung des Erhaltes und der Förderung der italienischen Sprache und Kultur
erwähnen; sei dies durch die Bewahrung des materiellen und immateriellen
Kulturerbes, durch Finanzbeiträge im Bereich Kulturaustausch oder Beteiligung an
ausgewählten ausserkantonalen Veranstaltungen. Besonders erfreulich waren indes
auch die Entwicklungen bezüglich des Italienischen in der Bundesverwaltung: Die
Kulturbotschaft 2016–2020 nimmt dessen Verbreitung und Förderung neu als zentralen
Bestandteil in die Handlungsachse „gesellschaftlicher Zusammenhalt“ auf; seit 2013
wird die Stelle als Delegierte des Bundesamtes für Mehrsprachigkeit, welches im EFD
angesiedelt ist, von einer Tessinerin besetzt. 84

Eine Motion Reynard (sp, VS) wollte den Bundesrat mit einer Änderung der Verordnung
über die Landessprachen und die Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften
(SpV) beauftragen. Diese sollte dahingehend angepasst werden, dass die Einhaltung des
Sprachengesetzes (SpG) durch Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung
sichergestellt werden kann. Der Bundesrat könne im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben zwar vorsehen, dass von der Bundesverwaltung unabhängige Organisationen
und Personen, die mit Verwaltungsaufgaben betraut sind, gewissen Bestimmungen des
SpG entsprechen müssen, jedoch werde diese Möglichkeit noch zu selten genutzt.
Handkehrum sei besonders bei vom Bund finanzierten Organisationen eine immer
stärkere Verlagerung auf den englischsprachigen Korrespondenzweg festzustellen.
Gerade im Kontext des anhaltenden Sprachenstreites berge dieser virulente Angriff auf
die Nationalsprachen eine grosse Gefahr für den nationalen Zusammenhalt und die
Wahrung der Landessprachen der Schweiz. Daher sollten Einzelpersonen im Austausch
mit besagten Organisationen und Personen in mindestens einer der Amtssprachen
kommunizieren können. 
Der Bundesrat beantragte die Motion zur Ablehnung, auch wenn er in seiner
Stellungnahme betonte, dass er in gewissen Belangen die Anliegen des Motionärs teile.
Er verwies auf Art. 6 Abs. 1 SpG, welcher besagt, dass wer sich an besagte
Organisationen wende, dies in einer Amtssprache nach eigener Wahl tun könne. Zudem
sei zu bedenken, dass ein Grossteil dieser Organisationen relativ klein und nur regional
bzw. lokal tätig ist – bei gleichzeitig sehr divergierenden Aufgaben und Funktionen. In
diesem Sinne müsse die Möglichkeit einer spezifischen Interessenabwägung offen
bleiben. Der Nationalrat kam bei seiner Abstimmung dem Antrag des Bundesrates nach
und lehnte den Vorstoss mit 106 zu 78 Stimmen bei drei Enthaltungen ab. 85
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Ein Postulat Semadeni (sp, GR), mit dem klangvollen Titel „Allegra, Romanisch und
Italienisch sollen leben!“, erbittet vom Bundesrat einen Bericht, in welchem aufgezeigt
werden soll, wie es rund zwanzig Jahre nach der Verankerung des Sprachenartikels in
der Bundesverfassung um die Förderung der Minderheitensprachen in der Schweiz
steht. Obwohl es ersichtliche Bemühungen zum Erhalt des Romanischen und
Italienischen in der Schweiz gebe, stünden die Minderheitensprachen noch immer
unter grossem Druck. Die Tatsachen, dass das Italienische auf ein angestammtes
Sprachgebiet marginalisiert wird und das Romanische aufgrund vermehrter
Gemeindefusionen und einer latenten Inakzeptanz des Rumantsch Grischun immer
stärker an Boden verliert, können nicht ignoriert werden. Der offensichtliche Wandel
hinsichtlich der demografischen Entwicklung in den alpinen Tälern sowie
Verstädterungstendenzen und eine fortschreitende Globalisierung würfen nun auch die
Frage auf, ob Bund, Kantone, Gemeinden sowie Sprachorganisationen in puncto
Engagement den heutigen Entwicklungen genügend Rechnung tragen. Daher solle der
Bericht die aktuelle Situation des Romanischen und Italienischen sowie adäquate
Verbesserungen der Förderinstrumente aufzeigen.
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Der Bundesrat seinerseits beantragte das Postulat zur Ablehnung. Alain Berset wies die
Postulantin darauf hin, dass über die Situation der Minderheitensprachen in der
Schweiz bereits im Rahmen der Europäischen Charta der Regional- oder
Minderheitensprachen Bericht erstattet werde. Die eingeforderten Punkte würden
zudem bereits im Rahmen der Botschaft zur Förderung der Kultur 2016–2020 mit einer
Reihe geplanter Erneuerungen aufgegriffen. Der Bundesrat sei sich durchaus über die
themenspezifischen Herausforderungen im Klaren, jedoch sei hierbei auch zu
bedenken, dass die Förderungssteuerung über eine Leistungsvereinbarung mit den
Kantonen Graubünden und Tessin erfolge. Für die Periode 2017–2020 wird im Rahmen
der Vereinbarungsausarbeitung auch eine Analyse der Situation sowie der bestehenden
Massnahmen durchgeführt. Daher sei es in den Augen des Bundesrates noch zu früh,
einen zusätzlichen Bericht über die Verbesserungsmöglichkeiten zu erstellen.
Die nationalrätliche Abstimmung zum Postulat während der Herbstsession 2017 sollte
dem bundesrätlichen Votum aber nicht beipflichten: Die Vertreterinnen und Vertreter
der grossen Kammer schlugen sich mit 126 zu 58 Stimmen bei 4 Enthaltungen auf die
Seite der Postulantin und stimmten dem Vorstoss zu. 86

Mittels einer im Winter 2018 eingereichten Motion schien Nationalrätin Gmür-
Schönenberger (cvp, LU) die Revolutionierung des Fremdsprachenunterrichts in der
Schweiz zu beabsichtigen: Sie wollte den Bundesrat beauftragen, entsprechende
Rechtsgrundlagen bzw. Konzessionen dahingehend anzupassen, dass die SRG in Zukunft
möglichst auf die Synchronisation von TV-Produktionen verzichten und stattdessen
sowohl Eigenproduktionen in den vier Landessprachen als auch englischsprachige
Filme und Serien lediglich untertitelt in Originalsprache ausstrahlen soll. Diese Idee
entsprang der Überlegung, dass der Konsum fremdsprachiger Medienprodukte, nebst
der Schule und einem längeren Sprachaufenthalt, als ein effektives Mittel zum Erlernen
von Sprachen betrachtet werden kann. Die Motionärin unterstrich ihr Argument mit
dem Verweis auf Länder wie Norwegen, Schweden, Estland oder die Niederlande. Ein
weiterer Vorteil, der sich aus diesem Vorgehen ergeben würde, wäre die
Kostenersparnis, da sich Untertitel wesentlich preisgünstiger erstellen lassen als
Synchronisationen.
Der Bundesrat zeigte zwar grosses Verständnis für den bildungspolitischen Effort des
Anliegens, sah dieses aber zugleich als einen kontraproduktiven Ansatz hinsichtlich der
Erfüllung des Service-Public-Auftrags, weshalb er die Motion zur Ablehnung empfahl. Im
Grunde setze die SRG mit ihrem Zweikanalton-Verfahren, bei dem für rund 90 Prozent
der Formate eine Untertitelung zuschaltbar ist, das Anliegen der Motion bereits
weitestgehend um. Ein weiterer Kontrapunkt liege in der Benachteiligung von blinden
und sehbehinderten Personen, welche die Originalsprache nicht gut oder gar nicht
verstehen, sowie von Personen mit einer Hörbehinderung: Der Nutzen von
zuschaltbaren Audiodeskriptionen bzw. mit zusätzlichen Informationen angereicherten
Untertiteln würde dadurch eingeschränkt werden. 
Der Nationalrat schien der bundesrätlichen Argumentation beizupflichten und lehnte
den Vorstoss stillschweigend ab. 87
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Rund zwei Jahre nach der Ankündigung der Somedia AG, die rätoromanische
Tageszeitung «La Quotidiana» nicht mehr mitfinanzieren zu wollen, und der damit
aufgeworfenen Frage um die Zukunft der romanischen Medienlandschaft im
Allgemeinen stellten Vertreterinnen und Vertreter der romanischen Medien im Frühjahr
2019 ein neues Medienkonzept vor, von dem sie sich eine Entlastung der Situation
erhofften. Im Rahmen des Projektes «Medias rumantschas 2019» wollten öffentliche
und private rätoromanische Medien ab Anfang 2020 zusammenspannen und täglich ein
Medienangebot in der vierten Landessprache bereitstellen. Auf den Weg gebracht
wurde das Konzept unter der Leitung der Lia Rumantscha. Mit von der Partie waren die
Zeitungen «Engadiner Post/Posta Ladina», «La Quotidiana» und «La Pagina da
Surmeir», die SRG-Tochter Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR), die Somedia AG
sowie die ehemalige Agentura da Novitads Rumantscha (ANR). Letztere war im Rahmen
der Neukonzeption in die unabhängige Stiftung «Fundaziun da medias rumantschas»
(FMR) überführt worden, welche sich in einem wesentlichen Punkt von ihrer
Vorgängerin unterschied: Vertreterinnen und Vertreter von Medienhäusern mit
Leistungsvereinbarungen erhielten keinen Einsitz mehr in den FMR-Stiftungsrat,
sondern sollten ihre Anliegen an einen der FMR beigeordneten Konsultationsrat
richten. Während der Kernauftrag der FMR in der Sicherstellung der medialen
Versorgung der rätoromanischen Bevölkerung in Textform lag, sollte RTR in erster Linie
Nachrichten und Aktualitäten beisteuern. Derweil investiere Somedia in den Vertrieb,
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die Verbreitung und das Marketing, wie Somedia-Geschäftsführer Silvio Lebrument
gegenüber den Medien erläuterte.
Das von der FMR und RTR in allen fünf Idiomen und auf Rumantsch Grischun
produzierte Textangebot soll allen beteiligten Partnern kostenlos und zur
gleichberechtigten Verwendung auf einer Plattform zur Verfügung gestellt werden.
Damit dieser erweiterte Auftrag erfüllt werden kann, genehmigte die Bündner
Regierung im Dezember 2019 die neue Leistungsvereinbarung mit der FMR, welche die
bestehende Vereinbarung mit ANR für die Legislaturperiode 2017–2020 ersetzt. Neu
werden ab 2020 die jährlichen Bundes- und Kantonsbeiträge an die Stiftung um je CHF
300'000 erhöht. Für das Jahr 2020 erhält die FMR folglich CHF 745'000 an
Kantonsbeiträgen und rund CHF 1 Mio. an Bundesbeiträgen. 88

Im Frühjahr 2019 veröffentlichte das Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA) die
Ergebnisse einer 2018 vom BAK in Auftrag gegebenen Studie zur Wirkung der
Bundesfinanzhilfen an den Kanton Graubünden hinsichtlich der Erhaltung und
Förderung der rätoromanischen und italienischen Sprache und Kultur im Kanton. Der
Evaluationsbericht sollte zum einen als Entscheidungsgrundlage für die Förderperiode
2021–2024 und zum anderen zur Beantwortung des Postulats Semadeni (sp, GR; Po.
15.4117) beigezogen werden. Im Bericht wurde die aktuelle Situation des
Rätoromanischen und des Italienischen sowohl für das angestammte als auch das
erweiterte Sprachgebiet aufgezeigt und Hand zu Verbesserungsmöglichkeiten für das
Förderinstrumentarium geboten. Für die Studie waren zunächst 54 Angehörige der
rätoromanischen und italienischen Zivilgesellschaft sowohl im Kanton Graubünden als
auch in der restlichen Schweiz mittels eines Fragebogens zur Nützlichkeit und
Angemessenheit der ergriffenen Massnahmen befragt worden. Im Anschluss waren elf
Interviews mit Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft, der Politik und den
involvierten Institutionen durchgeführt worden. 
Die Untersuchungsergebnisse liessen auf deutliche Unterschiede zwischen den beiden
Sprachminderheiten schliessen: Während das Italienische im angestammten
Sprachgebiet als Amts-, Arbeits- und Alltagssprache weiterhin unangefochten sei, stelle
das Verhältnis der Italienischsprechenden zu den behördlichen Instanzen und den
staatsnahen Betrieben eine grosse Herausforderung dar. Dadurch werde die
Gleichwertigkeit des Italienischen als Amtssprache innerhalb des kantonalen
Staatswesens bisweilen erheblich beeinträchtigt. Das Rätoromanische hingegen werde
bereits mittelfristig mit der Gefahr einer Zurück- bzw. Verdrängung konfrontiert sein,
da es schon heute teilweise in seinen traditionellen Verbreitungsgebieten als Amts-,
Arbeits- und Alltagssprache vom Deutschen abgelöst werde.  
Eine wesentliche Schwäche deckte die Studie in der Umsetzung des im Grundsatz
minderheitenfreundlichen kantonalen Sprachengesetzes auf. Die
Hauptverantwortlichkeit zur Erhaltung und Förderung der beiden
Minderheitensprachen im Kanton Graubünden werde vom Kanton selbst nur zögerlich
wahrgenommen. Damit zusammenhängend offenbarte sich ein weiterer Schwachpunkt
im für die Sprachförderung relevanten Bereich des Sprachunterrichts: Von
verschiedener Seite sei moniert worden, dass die Lehrmittel für die beiden
Minderheitensprachen qualitativ den deutschsprachigen Lehrmitteln nachstünden und
oft auch erst mit Verspätung erschienen. Fehlende finanzielle Mittel führten zudem zu
einer Kürzung bzw. Streichung des Romanisch- und Italienischunterrichts an
Mittelschulen, wodurch das Bildungsangebot auf verschiedenen Stufen unterbrochen
oder zumindest ausgedünnt werde. In der Folge bestehe eine reale Gefahr, dass
insbesondere die Romanischkenntnisse weiter sänken, weniger Lehrpersonal
ausgebildet werde und die Sprache auszusterben drohe.
Um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken, gaben die Studienverantwortlichen vier
Hauptempfehlungen ab: Erstens erfordere es einen konzentrierten Einsatz finanzieller
Mittel im Bildungssektor, besonders hinsichtlich der kritischen Situation des
Rätoromanischen. Dadurch solle ein durchgängiges Angebot an Romanischunterricht
von der Krippe bis zur Hochschule gewährleistet werden und auch das Modell der
zweisprachigen Kindergärten und Primarschulen auf mehr deutschsprachige
Gemeinden ausgeweitet werden. Zweitens müssten Massnahmen auch über die
Kantonsgrenze hinaus ergriffen werden, indem die Förderung von Bildungsangeboten,
insbesondere zweisprachiger Schulen (Rätoromanisch/Deutsch), nicht nur in den
deutschsprachigen Gebieten innerhalb des Kantons, sondern auch in anderen
Kantonen anvisiert werde. Drittens müsse man die Mehrsprachigkeit in der kantonalen
Verwaltung stärken, insbesondere hinsichtlich des Italienischen. Die deutschsprachigen
Mitarbeitenden sollten bessere Italienischkenntnisse erlangen und italienischsprachige
Bewerbungen nicht wegen fehlender Deutschkenntnisse benachteiligt werden. Als
letzte Empfehlung wurden sowohl der Kanton Graubünden als auch der Bund dazu
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angehalten, ihre Governance in diesem Bereich zu überdenken. Auch wenn sich die
Leistungsvereinbarung als Sprachförderungsmittel bewährt habe, müsse man diese in
ihrer Ausgestaltung konkretisieren, einzelne Massnahmen und Zuständigkeiten
präzisieren sowie ein stärkeres Monitoring vorsehen, um die strategischen und
operativen Verantwortungen nicht zu verwischen. 89

Im Sommer 2019 lag das Augenmerk der sprachaffinen Schweizerinnen und Schweizer
auf der Region Maloja im Kanton Graubünden. Zwischen dem 1. und 18. August fanden
dort, in der Gemeinde Zuoz, im Rahmen des 100-Jahr-Jubiläums der Lia Rumantscha
Kultur- und Sprachfestivitäten für Gross und Klein statt. Das rund dreiwöchige
Grossereignis war mit gut CHF 1 Mio. budgetiert und durch den Kanton Graubünden,
Bundesbeiträge, Sponsoren sowie Solidaritätsbeiträge diverser anderer Kantone
finanziert worden. Zwischen der offiziellen Eröffnung am 2. August und dem
Hauptfestakt am 17. August wurden an unterschiedlichen Daten Thementage gestaltet,
die sich mit alltäglichen und politisch relevanten Belangen des Bergkantons und seiner
Sprachvielfalt auseinandersetzten. So gab es abwechslungsreiche Anlässe zur Familie,
zur Sprachpolitik, zu Minoritäten, zur Dreisprachigkeit des Kantons oder zum
Romanisch in der Schule und der Literatur. Es sollte ein Fest für alle sein, war doch die
ganze Schweiz mit dem Ziel eingeladen worden, aufzuzeigen, dass die Schweiz etwas
verlieren würde, «wenn es das Romanische nicht mehr gäbe», wie Johannes Flury (fdp,
GR), Präsident der Lia Rumantscha, zu bedenken gab. Das Highlight des Jubiläums
stellte sicherlich das im vom Architekten Men Duro Arquint temporär konstruierten
Theaterhaus mehrfach aufgeführte Theaterstück «Tredeschin Retg» dar, das aufgrund
des Grossandrangs gar um zwei zusätzliche Vorführungen ergänzt werden musste. Des
Bündners liebstes Märchen erzählt die Geschichte von Tredeschin, der als 13. Kind einer
Bünder Familie das Licht der Welt erblickt und sich irgendwann aufmacht, die Welt zu
entdecken und nach seinem Glück zu suchen. Dabei bewegt er sich stets im
Spannungsfeld zwischen der kleinen Heimat und der grossen Welt, wodurch die Suche
nach dem eigenen Glück zu einer Suche nach der eigenen Identität wird. Das speziell
für die Bühne adaptiere Kindermärchen könnte als sinnbildlich für den vom
Medienverantwortlichen der Lia Rumantscha, Andreas Gabriel, als «hochpolitisch»
bezeichneten Charakter des Festivals betrachtet werden. Das Programm wurde
grundsätzlich auf Romanisch durchgeführt, war jedoch auch in anderen Sprachen
verfolgbar. So wurde das Theaterstück auf Deutsch und Italienisch übertitelt, also genau
das, was Gabriel und andere «in umgekehrten Vorzeichen auch von den grösseren
Sprachgemeinschaften erwarten würden, damit wir das Romanische im Alltag und in
den politischen Diskussionen nicht aufgeben müssen.»

Gegründet wurde die Lia Rumantscha am 26. Oktober 1919 als Dachorganisation aller
romanischen Sprach- und Kulturvereine. Sie hat ihren Hauptsitz in Chur. Die zentrale
Figur der Entstehungsgeschichte war Giachen Conrad, ein Churer Postinspektor, der im
April 1919 unter dem Titel «Kassandrastimmen vom Hinterrhein» einen Aufruf in der
damaligen «Neuen Bündner Zeitung» startete. In seinem Kassandraruf verglich er das
Romanische mit einem «Ertrinkenden», das durch den zunehmenden Tourismus
Gefahr laufe zu «verdeutschen». Mit den Bahntunneln öffne man nun die «natürlichen
Dämme gegen die fremde Flut» und grabe «alle Wälle ab, hinter welchen die kränkelnde
Pflanze des Erbes unserer Väter noch etwas Schutz vor dem Nordwind fand.» Es gelte
nun, eine «Phalanx» gegen diese Gefahr zu bilden, wie die «Südostschweiz am
Wochenende» den Churer zitierte. Tatsächlich verfehlte der Weckruf seine Wirkung
nicht, wurde doch auf Anregung der «Uniun rumantscha da Schons» die Bitte um eine
Konferenz aller romanischen Sprachvereine von der «Societad Retorumantscha»
gutgeheissen, sodass bereits im Juli 1919 eine Kommission mit der Ausarbeitung der
Statuten und Satzungen der postulierten Dachorganisation beauftragt wurde. Am 26.
Oktober 1919 fand schliesslich die Gründungsversammlung statt, an der Conrad zum
ersten Präsidenten der Lia Rumantscha gewählt wurde. So kurzweilig sich die
Entstehungsgeschichte auch lesen mag, so lässt sich dennoch nicht verleugnen, dass es
sich hierbei um einen wahren Kraftakt handelte, wie der Romanist Rico Franc Valär zu
berichten wusste: Es bestanden bedeutende idiomatische und konfessionelle
Differenzen zwischen den verschiedenen Tälern, sodass ein gesamträtoromanisches
Bewusstsein nie wirklich aufkommen konnte. Zudem musste die Dachorganisation
bereits kurz nach ihrer Gründung eine bedeutende Bewährungsprobe überstehen: die
Beschaffung der notwendigen finanziellen Mittel zur Existenzsicherung. Sowohl der
Kanton Graubünden als auch der Bund zeigten sich zunächst nicht sonderlich
begeistert von den «sprachpolitischen Unruhestiftern», hatten dann aber doch ein
Einsehen.

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.08.2019
MELIKE GÖKCE

01.01.90 - 01.01.20 25ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Heute hat die Dachorganisation indes mit weitaus grösseren Problemen zu kämpfen:
Der vor 100 Jahren ausgesandte Kassandraruf scheint in der Gegenwart angekommen zu
sein. Das Romanische ist je länger, je mehr vom Aussterben bedroht; Erhebungen
zufolge beherrschen zwischenzeitlich noch rund 60'000 bis 80'000 Personen die
Sprache. Johannes Flury sieht das Hauptproblem in der Auswanderung aus den Tälern,
zieht aber auch den Kanton Graubünden in die Verantwortung. Als
Hauptverantwortlicher für die Erhaltung und Förderung der Sprache nehme dieser
seine Verantwortung nur zögerlich wahr; Lehrmittel seien mangelhaft und es würden zu
wenige romanischsprachige Lehrpersonen ausgebildet. Zudem sei in der
Kantonsverwaltung ein zu geringes Bewusstsein für die Mehrsprachigkeit vorhanden.
Der Kanton weist diese Vorwürfe von sich. Im Rahmen seiner dreitägigen
Nationalfeiertagsreise fand sich auch Aussenminister Ignazio Cassis in Zuoz ein, wo er
sich als offizieller Vertreter des Bundesrates in allen fünf Idiomen (Sursilvan, Sutsilvan,
Surmiran, Puter, Vallader) für die Einladung bedankte und aufmunternde Worte an die
Bevölkerung richtete: «Lassen Sie sich nicht entmutigen [...]. Die Schweiz braucht das
Rumantsch.» Weiter kündigte er an, dass der Bund ab 2020 rätoromanische
Sprachkurse für Kinder und Jugendliche ausserhalb des angestammten
rätoromanischen Sprachgebiets unterstützen werde, und brachte auch die Idee einer
rätoromanischen Woche, einer «emna da la lingua rumantscha» ein – in Anlehnung an
die Anlässe, die die italienische und französische Sprache und Kultur in den Fokus
setzen. Gemäss Johannes Flury wird es das Romanische auch in 100 Jahren noch
geben, die Frage sei lediglich, in welchem Zustand es dann sein werde. Die Solidarität
der übrigen Schweiz für die Sprache habe man aber bereits seit der Gründung immer
gespürt: «Die Schweiz ist für uns im Jahr 1938 eingestanden, aber auch heute. Alle,
wirklich alle Kantone haben sich an unserem Fest beteiligt.»

Was hingegen im Rahmen der Feierlichkeiten bewusst ausgespart wurde, war das
«Rumantsch Grischun», da der Präsident der Dachorganisation um den «fragilen
Sprachfrieden» fürchtete. Die Schriftsprache wurde 1982 auf Initiative der Lia
Rumantscha vom Zürcher Linguisten Heinrich Schmid quasi ab dem Reissbrett
entwickelt und war als Rettung des Rätoromanischen angedacht gewesen. Über die
Jahre gesehen wurde die vielbesagte Rettung jedoch immer mehr zum Zankapfel und
die Idee, eine Brücke von der Standardsprache zu den bestehenden fünf Idiomen zu
schlagen, gilt bereits jetzt als gescheitert. Tatsächlich hat der Widerstand gegen das
Rumantsch Grischun in den letzten Jahren stark zugenommen; dieses wird besonders
im schulischen Kontext abgelehnt, weshalb es nicht verwundert, dass auch aktuell
wieder in zwei Oberhalbsteiner Gemeinden (Lenz Albula und Surses) per Initiative
dessen Abschaffung aus dem Schulunterricht gefordert wird. Sollte dies tatsächlich
eintreten, würde das Rumantsch Grischun nur noch in den zweisprachigen Schulen in
Chur, Trin und Domat/Ems unterrichtet werden. 90

Eine im Frühjahr 2019 vom Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA) veröffentlichte Studie
zur Erhaltung und Förderung der rätoromanischen und italienischen Sprache und Kultur
im Kanton Graubünden hatte deutlich aufgezeigt, welchen Risiken und Gefahren die
rätoromanische Sprache längerfristig ausgesetzt sein wird. Ausgehend von diesen
Erkenntnissen wollte Ständerat Raphaël Comte (fdp, NE) in einer Interpellation vom
Bundesrat wissen, wie dessen Einschätzungen diesbezüglich seien und welche
Massnahmen er kurz- und mittelfristig zu ergreifen gedenke, um die Zukunft der
rätoromanischen Sprache sicherzustellen.
Der Bundesrat teilte die Schlussfolgerung der Studie, dass beide Minderheitensprachen
im Kanton Graubünden unter Druck stehen; insbesondere das Rätoromanische sei stark
rückläufig. Unterstützungsmassnahmen seitens des Bundes erfolgten bis anhin über
Finanzhilfen an den Kanton Graubünden zur Förderung von Bildung, Übersetzungen,
Medien, Verlagen und Sprachorganisationen. Bedingt durch die aktuelle Sprachsituation
und ihrer beschleunigten Entwicklung durch die Abwanderung der einheimischen
Bevölkerung in städtische Gebiete ausserhalb des traditionellen Sprachterritoriums
werde der Bund aber ab 2020 Massnahmen in der Diaspora unterstützen. Im Rahmen
der Kulturbotschaft 2021–2024 habe man bereits entsprechende Massnahmen wie die
Förderung von Sprachkursen oder der Neuorganisation der rätoromanischen
Medienlandschaft (Projekt «Medias Rumantschas») beschrieben. 91
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